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A Vorbemerkung 

Am 10. Mai 2011 fand an der Universität Paderborn das Audit der vorgenannten Studien-

gänge statt. Die Gutachtergruppe traf sich vorab zu einem Gespräch auf Grundlage des 

Selbstberichtes der Hochschule. Dabei wurden die Befunde der einzelnen Gutachter zu-

sammengeführt und die Fragen für das Audit vorbereitet. Das Verfahren ist dem Fachaus-

schuss 02 – Elektro-/Informationstechnik der ASIIN zugeordnet. Prof. Dr. Pirsch übernahm 

das Sprecheramt. 

Der Bachelor- und der Masterstudiengang Elektrotechnik (Vollzeit) wurden zuvor am 

30.06.2006 akkreditiert. 

Die Gutachter führten Gespräche mit folgenden Personengruppen: Hochschulleitung, Pro-

grammverantwortliche, Lehrende, Studierende und Absolventen.  

Darüber hinaus fand eine Besichtigung der räumlichen und sächlichen Ausstattung der 

Hochschule statt.   

Die folgenden Ausführungen beziehen sich sowohl auf den Akkreditierungsantrag der 

Hochschule in der Fassung vom 22. März 2011 als auch auf die Audit-Gespräche und die 

während des Audits vorgelegten und nachgereichten Unterlagen und exemplarischen Klau-

suren und Abschlussarbeiten. 

In ihre Bewertung stützen sich die Gutachter auf die „Standards and Guidelines for Quality 

Assurance in the European Higher Education Area“ (ESG), auf denen die Akkreditierungskri-

terien der ASIIN aufbauen.  

Zur besseren Lesbarkeit wird darauf verzichtet, weibliche und männliche Personen-

bezeichnungen im vorliegenden Bericht aufzuführen. In allen Fällen geschlechterspezifischer 

Bezeichnungen sind sowohl Frauen als auch Männer gemeint. 
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B Gutachterbericht 

B-1 Formale Angaben 

a)  
Bezeichnung & 
Abschlussgrad 

b)  
Profil 

c)  
Konsekutiv / 
Weiterbil-

dend 
 

d)  
Studien-

gangs-
form 

e)  
Dauer &  
Kreditpkte. 

f)  
Erstmal. 
Beginn & 
Aufnahme 

g)  
Auf-
nahmez
ahl 

Elektrotechnik / 
B.Sc. (Reakk.) 

n.a.  
 

n.a. Vollzeit 
 

6 Semester 
180 CP 

WS 2006/07 
WS/SS 

60 p.a. 

Elektrotechnik / 
B.Sc. (Reakk.) 

n.a.  n.a. Teilzeit   12 Semester 
180 CP 

WS 2006/07 
WS/SS 

5 p.a. 

Elektrotechnik / 
M.Sc. (Reakk.) 

forschungsorientiert konsekutiv 
 

Vollzeit  
 

4 Semester 
120 CP 

WS 2006/07 
WS/SS 

40 p.a. 

Elektrotechnik / 
M.Sc. (Reakk.) 

forschungsorientiert konsekutiv 
 

Teilzeit  8 Semester 
120 CP 

WS 2006/07 
WS/SS 

5 p.a. 

Electrical Systems 
Engineering / 
M.Sc.  

forschungsorientiert konsekutiv 
 

Vollzeit  4 Semester 
120 CP 

WS 2011/12 
WS/SS 

15 p.a. 

 

Zu a) Die Gutachter halten die Bezeichnung der Studiengänge im Hinblick auf die ange-

strebten Studienziele und -inhalte grundsätzlich für angemessen.  

Ergänzende Bewertung zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates (AR-Kriterium 

2.2) 

Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass die vorgesehenen Abschlussgrade den ein-

schlägigen rechtlichen Vorgaben entsprechen. 

Zu b) Ergänzende Bewertung zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates (AR-

Kriterium 2.2) 

Hinsichtlich des Profils halten die Gutachter die forschungsorientierte Profilierung der beiden 

Masterstudiengänge Elektrotechnik und Electrical Systems Engineering für begründet. Hier-

für sprechen aus ihrer Sicht sowohl in Jahresberichten ausführlich berichteten Forschungs-

aktivitäten des (in erster Linie) studiengangsverantwortlichen Instituts für Elektrotechnik und 

Informationstechnik wie die Anbindung der Studienschwerpunkte in den genannten Studien-

gängen an die Forschungsschwerpunkte des Instituts und die Einbeziehung der Studieren-

den in die laufende Forschung (z. B. im Rahmen von Projektarbeiten oder Abschlussarbei-

ten). Sie versichern sich im Auditgespräch, dass in Übereinstimmung mit den „Länderge-

meinsamen Strukturvorgaben“ der KMK (i.d.F. vom 04.02.2010) - und im Unterschied zur 

missverständlichen Formulierung im Bericht – die Hochschule für den Bachelorstudiengang 

Elektrotechnik keine Profilzuordnung vorgenommen hat, allerdings dessen theoretisch-

methodische Ausrichtung hervorhebt. 

Zu c) Ergänzende Bewertung zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates (AR-

Kriterium 2.2): 
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Den Gutachter erscheint die Einordnung der Masterstudiengänge als konsekutiv gerechtfer-

tigt. 

Zu d) bis g) Die Gutachter nehmen die Angaben der Hochschule zu Studiengangsform 

(Teilzeit und Vollzeit im Fall des Bachelor- und des Masterstudiengangs Elektrotechnik), Re-

gelstudienzeit, Studienbeginn und Zielzahlen an dieser Stelle ohne weitere Anmerkungen zur 

Kenntnis, beziehen diese aber in ihre Gesamtbewertung ein. 

Ergänzende Bewertung zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates (AR-Kriterium 

2.10): 

Für die abschließende Bewertung des Teilzeitstudienangebotes berücksichtigen die Gutach-

ter die Anforderungen für Studiengänge mit besonderem Profilanspruch (hier: Teilzeitstudi-

engänge) gem. der „Handreichung der AG ‚Studiengänge mit besonderem Profilanspruch‘“ 

(AR-Beschluss vom 10.12.2010, Drs. AR 95/2010). Das Teilzeitangebot für das konsekutive 

Studienprogramm Elektrotechnik bewerten sie dabei grundsätzlich positiv. 

Für die Studiengänge erhebt die Hochschule derzeit Studiengebühren in Höhe von EUR 

500,00 pro Semester (bzw. EUR 250,00 für die Teilzeitstudiengänge). Die Studiengebühren 

werden zum Wintersemester 2011/12 aufgehoben. An ihrer Stelle treten Kompensationsmit-

tel des Landes in vergleichbarem Umfang. 

Die Gutachter nehmen die Angaben der Hochschule zu den Studiengebühren, insbesondere 

die Information über deren künftigen Wegfall zur Kenntnis. Im Gespräch spezifizieren die 

Vertreter der Hochschule die erwarteten finanziellen Ausgleichszahlungen des Landes. Sie 

gewinnen den Eindruck, dass die Hochschule trotz langfristiger finanzieller Einbußen infolge 

der Streichung der Studiengebühren durch die zugesagten Kompensationsmittel weiterhin 

über einen gewissen Spielraum für zusätzliche Verbesserungsmaßnahmen in der Lehre ver-

fügt.  

B-2 Studiengang: Inhaltliches Konzept und Umsetzung  

Als Ziele für die Studiengänge gibt die Hochschule folgendes an: Der Bachelorstudiengang 

Elektrotechnik soll eine breite Grundlage von Konzepten und Methoden im gesamten Be-

reich der Elektrotechnik schaffen, unter besonderer Berücksichtigung der Schwerpunkte In-

formationstechnik, Mikrosystemtechnik und Automatisierungstechnik. Dabei sollen in den 

Bereichen Informationstechnik und Mikrosystemtechnik insbesondere Kenntnisse und Fähig-

keiten erworben werden, die zukünftige Entwicklungsingenieure für ihre berufliche Tätigkeit 

in den Bereichen der Kommunikationstechnik, der Mikroelektronik und der optischen Nach-

richtentechnik benötigen. Im Bereich Automatisierungstechnik sollen vor allem grundlegende 

Techniken, Kenntnisse und Fähigkeiten aus den Bereichen der Energie- und Umwelttechnik, 

der kognitiven Systeme und der Automatisierungssysteme vermittelt werden. Generell sollen 

elektrotechnisch breit qualifizierte Generalisten ausgebildet werden.  

Als Studienziel im Masterstudiengang Elektrotechnik wird sowohl die Verbreiterung der in 

einem Bachelorstudiengang erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten als auch deren Vertie-
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fung in einem oder mehreren gewählten Gebieten der Elektrotechnik (Energie und Umwelt, 

Kognitive Systeme, Kommunikationstechnik, Mikroelektronik, Optoelektronik) angestrebt. Die 

wissenschaftlich vertiefende und forschungsnahe Ausbildung soll die Absolventen außerdem 

zur Promotion und damit verbundenen beruflichen Perspektiven an der Hochschule, in For-

schungseinrichtungen oder in Unternehmen befähigen.  

Im Masterstudiengang Electrical Systems Engineering sollen sowohl die in einem Bachelor-

studiengang erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten erweitert werden als auch deren Ver-

tiefung für den Entwurf und den Betrieb von elektrischen Systemen angestrebt werden. Da-

rüber hinaus sollen die Studierenden mit den Problemen, die bei der Entwicklung komplexer 

Systeme auftreten, vertraut gemacht werden. Die wissenschaftlich vertiefende und for-

schungsnahe Ausbildung soll die Absolventen außerdem zur Promotion und damit verbun-

denen beruflichen Perspektiven an der Hochschule, in Forschungseinrichtungen oder in Un-

ternehmen befähigen. 

Als Lernergebnisse für die genannten Studiengänge gibt die Hochschule die folgenden an: 

Die Studierenden sollen  

 die mathematischen Grundlagen der Elektrotechnik beherrschen (Bachelorstudien-
gang),  

 ein breites Spektrum an allgemeinem wissenschaftlichen Wissen der Elektrotechnik 
beherrschen (Bachelorstudiengang), 

 in der Lage sein, Probleme der Elektrotechnik zu erkennen, zur Lösung eine geeigne-
te wissenschaftliche Methode auszuwählen und sachgerecht anzuwenden (Bachelor-
studiengang), 

 theoretisch untermauerte grundlegende Konzepte und Methoden der Elektrotechnik 
(vertiefend) beherrschen (Bachelor- und Masterstudiengänge), 

 in (komplexen) fachlichen Angelegenheiten mündlich und schriftlich kommunizieren 
können (Bachelor- und Masterstudiengänge),  

 im Hinblick auf die Auswirkungen des technologischen Wandels verantwortlich han-
deln können (Bachelor- und Masterstudiengänge), 

 zur Problemlösung geeignete wissenschaftliche Methoden der Elektrotechnik anwen-
den und sie in einem Vertiefungsgebiet weiterentwickeln können (Masterstudiengän-
ge),  

 für den interdisziplinären Diskurs anschlussfähige Konzepte und Methoden aus ande-
ren Disziplinen kennen (Masterstudiengänge), 

 in der Lage sein, Führungsaufgaben für anspruchsvolle Vorhaben in Forschung, Ent-
wicklung, Wirtschaft oder Verwaltung zu übernehmen (Masterstudiengänge).  

Die Studienziele und Lernergebnisse der genannten Studiengänge sind derzeit nicht so ver-

ankert, dass sich die Studierenden darauf berufen können. 

Die mit den Studienzielen vorgenommene akademische und professionelle Einordnung des 

Studienabschlusses erscheint den Gutachter insgesamt schlüssig. Zwar bemerken sie eine 

gewisse Diskrepanz zwischen der Beschreibung von Studienzielen und (übergeordneten) 

Lernergebnissen im Selbstbericht einerseits und in den Zieletabellen / Zielematrizen ande-
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rerseits, die sich in der Sache gleichwohl prinzipiell entsprechen. Indessen verharren die 

Zieletabellen (speziell die für den Bachelorstudiengang) in der differenzierenden Darstellung 

von Lernergebnissen weitgehend auf der Wissens- und Kenntnisebene, ohne aus Sicht der 

Gutachter zweifellos auch angestrebte – und ausweislich der Modulbeschreibungen zu errei-

chende – Fertigkeiten und Kompetenzen zu benennen. Die demgegenüber noch stärker abs-

trahierende Zusammenfassung der Lernergebnisse im Selbstbericht wiederum könnte durch 

eine in dem angedeuteten Sinne stärker kompetenzorientierte Ausrichtung die trotz der in-

haltlichen Nähe der beiden Masterstudiengänge bestehende Differenz im jeweils angestreb-

ten Qualifikationsprofil verdeutlichen. Die Gutachter berücksichtigen hierbei allerdings die 

erkennbaren Anstrengungen, welche die Hochschule seit der Erstakkreditierung des konse-

kutiven Studienprogramms Elektrotechnik in Richtung einer grundsätzlichen Orientierung an 

den zu erreichenden Qualifikationen unternommen hat und die nicht zuletzt in den Mo-

dul(ziel)beschreibungen ihren Niederschlag finden (siehe weiter unten). Sie empfehlen da-

her, die kompetenzorientierte Beschreibung der angestrebten Lernergebnisse weiter zu ver-

bessern. Die Studienziele und (übergeordneten) Lernergebnisse sollten für die Studierenden 

zugänglich gemacht und so verankert werden, dass diese sich darauf berufen können. Die 

Gutachter gehen dabei davon aus, dass das Ergebnis für den internationalen Masterstudien-

gang Electrical Systems Engineering ggf. in englischer Sprache verfügbar gemacht wird. 

Aus inhaltlicher Sicht stufen die Gutachter die in den schriftlichen Unterlagen und in den Ge-

sprächen dargestellten Lernergebnisse als angemessen ein. Sie spiegeln das angestrebte 

Qualifikationsniveau wider und sind an prognostizierbaren fachlichen Entwicklungen orien-

tiert. Zudem werden nach dem Urteil der Gutachter die studiengangsbezogenen Lernergeb-

nisse und die sprachliche Ausrichtung der Lehrveranstaltungen in der Studiengangsbezeich-

nung angemessen reflektiert. 

Die genannten Studienziele und Lernergebnisse dienen den Gutachtern als Referenz für die 

Bewertung der curricularen Ausgestaltung des Studiengangs. 

Ergänzende Bewertung zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates (AR-Kriterium 2.1, 

2.2): 

Mit den Qualifikationszielen (angestrebten Lernergebnissen) werden auch die Bereiche „Be-

fähigung zum zivilgesellschaftlichen Engagement“ und „Persönlichkeitsentwicklung“ abge-

deckt. Der reflektierte Einsatz der erworbenen Kompetenzen auf allen Gebieten der Elektro-

technik versteht sich bei der Sicherheitsrelevanz aktueller und zukünftiger Anwendungen der 

Elektrotechnik und der Informationstechnik von selbst. Die Hochschule hat diesem Sachver-

halt bei ihrer Definition der Qualifikationsziele aus Sicht der Gutachter hinreichend Rechnung 

getragen. Namentlich werden in den Modulbeschreibungen die Bereiche und Methoden cur-

ricular ausgewiesen, in denen und mittels derer die Studierenden hierfür unverzichtbare 

„normativ-bewertende Kompetenzen“ erwerben sollen. 

Die Ziele der einzelnen Module sind im Modulhandbuch verankert. Das Modulhandbuch 

steht laut Aussage der Verantwortlichen den relevanten Interessenträgern – insbesondere 

Studierenden und Lehrenden – elektronisch zur Verfügung. 
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Nach Eindruck der Gutachter zeigen die Modulhandbücher erkennbar das Bestreben der 

Hochschule, die übergeordneten Lernergebnisse der Studiengänge für die einzelnen Module 

systematisch zu konkretisieren. Aus den Modulbeschreibungen ist in der Regel erkennbar, 

welche Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen die Studierenden in den einzelnen Modu-

len erwerben sollen. Vor allem aber – dies schätzen die Gutachter, wie ihre Vorgänger bei 

der Erstakkreditierung, als außerordentlich informativ und unterstützenswert ein – nehmen 

die Modulbeschreibungen eine systematische fachlich-inhaltliche Einordnung jedes Moduls 

in den Gesamtzusammenhang des jeweiligen Curriculums vor. Die Studierenden sollen nicht 

nur über die Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen informiert werden, über die sie bei 

erfolgreichem Abschluss des Moduls verfügen, sondern zugleich eine Vorstellung davon 

bekommen, zu welchem Zweck und in welchen Zusammenhängen sie gerade diese Fähig-

keiten und Kompetenzen benötigen. Dass die Programmverantwortlichen und Lehrenden 

aus dem Feedback der Studierenden zum Modulhandbuch und im Vergleich zu den anderen 

Informationsangeboten (Studienberatung und Angebote des hochschulweiten Campusma-

nagementsystems) diesem eine – am nachgewiesenen Aufwand gemessen – vergleichswei-

se geringe Bedeutung zuschreiben, verwundert die Gutachter. Diese Einschätzung wird von 

den Studierenden selbst auf Nachfrage auch keinesfalls bestätigt, welche die Modulhandbü-

cher vielmehr als wichtige Informationsquelle beurteilen und namentlich die erwähnte Ei-

nordnung der Module in das Gesamtcurriculum als hilfreich empfinden. Der hohe Informati-

onsanspruch, den die Hochschule mit den Modulhandbüchern verfolgt, zieht jedoch auch 

relativ umfangreiche Modulbeschreibungen nach sich; insoweit regen die Gutachter an zu 

erwägen, auf welche Weise ggf. durch Art um Umfang der Darstellung die Übersichtlichkeit 

der Modulbeschreibungen verbessert werden könnte.  

Prinzipiell begrüßenswert ist aus ihrer Sicht auch die Differenzierung der Qualifikationsziele 

(Inhaltskompetenz (Wissen), Methodenkompetenz, Transferkompetenz, normativ-bewerten-

de Kompetenz, Schlüsselqualifikationen). Jedoch findet an dieser Stelle eine Vermischung 

von input- bzw. outcome-orientierter Betrachtungsweise statt, die sich schon in der betref-

fenden Rubrizierung andeutet: „Vermittlung von Faktenwissen – Faktenkompetenz“, „Vermitt-

lung von Methodenwissen – Methodenkompetenz“, „Vermittlung von normativ-bewertender 

Kompetenz“ usw. Die Gutachter halten es für erforderlich, dass die Hochschule, wenn sie 

eine an sich wünschenswert differenzierende Darstellung von Lernzielen beabsichtigt, auch 

eine durchgängig lernzielorientierte Beschreibungssprache verwendet. Eine andere mögliche 

Verwendungsweise dieser Rubrik – und zwischen diesen beiden Möglichkeiten changieren 

die konkreten Beschreibungen – ist es, dass an dieser Stelle jeweils gesagt werden soll, 

über welche Modulinhalte die jeweils in Rede stehenden Kompetenzen erworben werden 

sollen („Vermittlung von …“). Auch diese nützliche Beschreibungskategorie erscheint plausi-

bel und begründbar; aber auch hierfür bedürfte es einer durchgängigen und eindeutigen Be-

schreibungssprache, die jedenfalls die Vermischung von Lernergebnis-/Lehrinhalt-Bezug 

vermeidet. Nicht konsistent ist es indessen, wenn sich die zunächst zusammenfassende 

Benennung der Lernziele vielfach nur auf Lernziele erster Ordnung (Wissen, Verstehen) be-

zieht, während die ausdifferenzierende Darstellung, ob nun eher lernergebnis- oder lehrin-
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haltsorientiert gemeint, auch Fähigkeiten und Kompetenzen zweiter und dritter Ordnung (Me-

thodenkompetenz; Transferkompetenz etc.), die im Modul erworben werden sollen, dezidiert 

auflistet. (Dass im Modulhandbuch des Masterstudiengangs Electrical Systems Engineering 

die genannten Kompetenzniveaus für die einzelnen Lehrveranstaltungen / Teilmodule (dazu 

unten die Abschnitte Modularisierung und Prüfungen) mehr oder minder klar, wennschon 

lückenhaft, als jeweils angestrebte Lernergebnisse aufgeführt sind, legt die Vermutung nahe, 

dass die Ausdifferenzierung tatsächlich die heterogenen Kompetenz-/Lernzielniveaus, nicht 

deren inhaltsbezogene Umsetzung adressiert.) 

Eine unpassende Vermischung von Lehrinhalten und Lernergebnissen zeigt sich weiterhin, 

wenn vereinzelt statt der Nennung eines konkreten Lernziels auf die „Inhaltliche Gliederung 

des Moduls“ verwiesen wird (z. B. Modul Grundlagen der Elektrotechnik II im Bachelorstudi-

engang), oder die Beschreibung zwischen Lernzielen und Lehrinhalten wechselt (z. B. Modul 

Automatisierungstechnik im Bachelorstudiengang), oder die Lernzielbeschreibungen lediglich 

den Modulinhalt paraphrasieren (z.B. Optical Communication A im Masterstudiengang Elect-

rical Systems Engineering). Die Gutachter stellen in diesem Zusammenhang zudem fest, 

dass Lernziele nicht durchweg angegeben sind, z. B. für die Module Physik oder Bauelemen-

te im Bachelorstudiengang fehlen; gleiches gilt für viele Module im Masterstudiengang Elect-

rical Systems Engineering (z. B. (Teil-)Module Simulation of Electromagnetic Fields, Analog 

CMOS ICs, Wireless Communications). Die Modulbeschreibungen für die Abschluss- und 

Projektarbeiten in den Bachelor- bzw. Masterstudienprogrammen sowie von (Teil-)Modulen 

im Masterstudiengang Electrical Systems Engineering fehlen nach Feststellung der Gutach-

ter gänzlich. Speziell das Modulhandbuch des internationalen Masterstudiengangs enthält 

nach Feststellung der Gutachter darüber hinaus eine Reihe unvollständiger Modulbeschrei-

bungen.  

Die Modulhandbücher der vorliegenden Studiengänge müssen aus Sicht der Gutachter – 

trotz der guten Ansätze besonders im konsekutiven Studienprogramm Elektrotechnik und der 

erkennbaren Bemühungen der Hochschule hinsichtlich der Kompetenzorientierung – in den 

genannten Punkten noch einmal überarbeitet und vervollständigt werden. Für den Bachelor-

studiengang Elektrotechnik mit berufsbildenden Anteilen wird der Abschluss „Bachelor of 

Science“ der Elektrotechnik uneingeschränkt verliehen. Dies erscheint den Gutachtern in der 

Gesamtwürdigung des Curriculums gerechtfertigt. Folgerichtig müssen dann aber auch die 

beiden zugehörigen Module Lehren und Lernen sowie Berufs- und Betriebspädagogik in das 

Modulhandbuch integriert werden. Weiterer Überarbeitungsbedarf ergibt sich aus den in den 

übrigen Abschnitten dieses Berichts angesprochenen Punkten. 

Ergänzende Bewertungen zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates (AR-Kriterium 

2.2) sind nicht erforderlich. 

Die Arbeitsmarktperspektiven für Absolventen stellen sich aus Sicht der Hochschule so 

dar, dass Bachelorabsolventen aufgrund ihrer breiten und methodenorientierten wissen-

schaftlichen Ausbildung berufliche Aufgabenfelder auf den genannten Schwerpunktgebieten 

der Paderborner Elektrotechnik (Informationstechnik, Mikrosystemtechnik und Automatisie-
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rungstechnik) übernehmen können. Darüber hinaus ermögliche der Masterabschluss den 

Absolventen wegen ihrer vertiefenden, forschungsnahen Ausbildung eine wissenschaftliche 

Karriere an der Hochschule (Promotion) oder in Forschungseinrichtungen, ebenso wie den 

Aufstieg in Unternehmen durch die Übernahme von Führungspositionen und die eigenver-

antwortliche Leitung von Projekten. Den Masterstudiengang Electrical Systems Engineering 

sieht die Hochschule vor allen im Kontext der Internationalisierungsstrategie der Hochschule 

und die Konkurrenz um qualifizierte Studierende aus ausländischen Partnerhochschulen. 

Gerade die Fachgebiete der Elektrotechnik unterliegen nach Darstellung der Hochschule 

einem rapiden technologischen Wandel. Realisierbare Systeme entwickelten sich in ihrer 

Funktionalität zunehmend umfangreicher und komplexer. Neben der klassischen Ingenieur-

tätigkeit in der industriellen Entwicklung werde der Dienstleistungssektor zu einem immer 

wichtigeren Tätigkeitsfeld für Elektroingenieure.  

Für die Absolventen der vorliegenden Studiengänge bestehen laut Selbstbericht berufliche 

Tätigkeitsfelder in einem weiten Bereich von überregionalen Energieversorgungssystemen 

bis zu miniaturisierten Mikrosystemen, von der Informationsverarbeitung in Produktionsanla-

gen bis zur Verarbeitung digitaler Signale in weltweiten Kommunikationssystemen. Die 

Nachfrage in diesen Sektoren ergibt sich aus Sicht der Hochschule aus den vorstehend skiz-

zierten Entwicklungstendenzen. 

Der Praxisbezug soll in dem Bachelorstudiengang Elektrotechnik (Vollzeit und Teilzeit) soll 

u. a. auf der Grundlage des Elektrotechnischen Kolloquiums hergestellt werden, in dem Vor-

träge von Industrievertretern für Studierende und Lehrende des Institutes angeboten werden 

oder auch dadurch, dass Studieninhalte häufig anhand aktueller Problemstellungen aus ei-

ner Vielzahl von Unternehmen, mit denen das Institut in Kontakt steht, bearbeitet werden. 

Die Vernetzung des Instituts mit vielen namhaften Unternehmen liefere vielfältige Aufgaben-

stellungen im Rahmen von Studien- und Bachelor-Arbeiten und diene der Förderung des 

Berufsfeld- und Arbeitsmarktbezugs des Studiums. Weiterhin ist laut Auskunft das Labor-

praktikum als ein Begleitpraktikum zu den Modulen Technische Informatik, Grundlagen der 

Elektrotechnik I und Grundlagen der Elektrotechnik II praxisorientiert konzipiert. Ergänzend 

soll der Praxisbezug, speziell im Bachelorstudiengang, durch das Programmierprojekt und 

das Projektseminar, nicht zuletzt schließlich durch die Abschlussarbeit hergestellt werden. 

Die Gutachter halten die dargestellten Arbeitsmarktperspektiven in den genannten Berufsfel-

dern unter Berücksichtigung internationaler und nationaler Entwicklungen für nachvollzieh-

bar. Ihrer Einschätzung nach eröffnen die angestrebten Qualifikationen grundsätzlich eine 

angemessene berufliche Perspektive in den genannten Bereichen.  

Den Anwendungsbezug in den vorliegenden Masterstudiengängen bewerten die Gutachter 

als angemessen, um die Studierenden auf den Umgang mit berufsnahen Problem- und Auf-

gabenstellungen vorzubereiten. Ausführlich diskutieren sie mit den 

Progammverantwortlichen den Praxisbezug und die Ausbildung von berufsbefähigenden 

Fertigkeiten und Kompetenzen im Bachelorstudiengang. Auf Nachfrage führen die Vertreter 

der Hochschule aus, nicht nur die fachlichen Grundlagen in einem umfassenden Laborprak-
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tikum anwendungsorientiert zu vertiefen, sondern auch im Rahmen der Module des Vertie-

fungsstudiums experimentelle Anwendungen des erworbenen Vertiefungswissens im Labor 

zu erproben, was die Studierenden im Gespräch bestätigen. Da dies aus den vorliegenden 

Unterlagen, insbesondere den betreffenden Modulbeschreibungen, nicht ausreichend er-

sichtlich ist, halten es die Gutachter für erforderlich, den Anwendungsbezug in den betref-

fenden Modulbeschreibungen zu verdeutlichen. Soweit sich darüber hinaus die übereinstim-

menden Auskünfte von Programmverantwortlichen und Studierenden nicht ohne Weiteres 

auf das Pflichtcurriculum beziehen lassen, empfehlen die Gutachter für den Bachelorstudi-

engang Elektrotechnik generell, den Praxisbezug im Grundstudium durch geeignete studien-

organisatorische oder curriculare Maßnahmen stärker zu betonen, um so die berufsbefähi-

genden Kompetenzen der Absolventen zu fördern. 

Ergänzende Bewertungen zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates (AR-Kriterium 

2.1) sind nicht erforderlich. 

Die Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen für den Bachelorstudiengang Elektro-

technik (Vollzeit und Teilzeit) sind in den resp. Prüfungsordnungen und der „Ordnung zur 

Feststellung der besonderen studiengangsbezogenen fachlichen Eignung für die Studien-

gänge im Fach Elektrotechnik“ in Verbindung mit § 49, Abs. 10 HG NRW verankert. Sie um-

fassen das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine oder einschlägig fachgebundene Hoch-

schulreife) oder ein durch Rechtsvorschrift oder von der zuständigen staatlichen Stelle als 

gleichwertig anerkanntes Zeugnis oder die erfolgreich absolvierte Eignungsprüfung gemäß 

§ 49 Abs. 10 HG oder die erfüllten Voraussetzungen für die in der beruflichen Bildung Quali-

fizierten. Zudem ist eine zwölfwöchige berufspraktische Tätigkeit als Vorpraktikum vorgese-

hen, die bis zur Zulassung zur letzten Modulprüfung nachgewiesen werden muss. 

Die Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen für den Masterstudiengang Elektrotechnik  

(Vollzeit und Teilzeit) sind in einschlägigen Prüfungsordnungen geregelt. Sie umfassen a) 

das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine oder einschlägige fachgebundene Hochschulrei-

fe), ein durch Rechtsvorschrift oder von der zuständigen staatlichen Stelle als gleichwertig 

anerkanntes Zeugnis oder die Einstufung für in der beruflichen Bildung Qualifizierte sowie b) 

einen ersten berufsqualifizierenden Abschluss in dem Bachelorstudiengang Elektrotechnik 

an der Universität Paderborn oder in einem gleichwertigen oder in einem vergleichbaren for-

schungsorientierten oder einschlägigen Studiengang besitzt. Die Abschlussnote muss min-

destens „Gut“ sein. Die Feststellung über die Gleichwertigkeit und über die Einschreibung bei 

einer Abschlussnote schlechter als „Gut“ trifft der Prüfungsausschuss. Er legt für Absolven-

ten einschlägiger Studiengänge im Benehmen mit dem Kandidaten fest, welche zusätzlichen 

Prüfungsleistungen als weitere Voraussetzung für die Einschreibung erbracht werden müs-

sen. Bei nicht ausreichenden Kenntnissen erhält der Bewerber die Auflage, die Lehrveran-

staltungen Feldtheorie, Signaltheorie und Systemtheorie zu absolvieren und die zugehörigen 

Prüfungen vor der Einschreibung abzulegen. 

Die Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen für den Masterstudiengang Electrical 

Systems Engineering sind in der Prüfungsordnung des Studiengangs geregelt. Diese umfas-
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sen im Einzelnen a) das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine oder einschlägig fachge-

bundene Hochschulreife) oder ein durch Rechtsvorschrift oder von der zuständigen staatli-

chen Stelle als gleichwertig anerkanntes Zeugnis oder die Voraussetzungen für in der beruf-

lichen Bildung Qualifizierte, b) den Bachelorstudiengang Elektrotechnik an der Universität 

Paderborn oder einen vergleichbaren oder einschlägigen Studiengang erfolgreich absolviert 

hat, wobei die Gesamtnote mindestens 3,0 (oder äquivalent) betragen soll, und c) ausrei-

chende englische Sprachkenntnisse. Ausreichende englische Sprachkenntnisse können 

nachgewiesen werden durch einen Sprachtest mindestens auf dem Niveau TOEFL 550 (pa-

per and pencil) oder TOEFL 79 (internet-based) oder durch gleichwertige Kenntnisse (z. B. 

Cambridge First Certificate Note A) oder durch einen Bachelorabschluss im englischsprachi-

gen Ausland oder in einem als englischsprachig akkreditierten, inländischen Studiengang. 

Über die Einschlägigkeit oder Vergleichbarkeit entscheidet der Prüfungsausschuss. Für Ab-

solventen einschlägiger Studiengänge legt der Prüfungsausschuss im Benehmen mit dem 

Kandidaten fest, welche angemessene Studien absolviert und welche zusätzlichen Prüfungs-

leistungen als weitere Voraussetzung für die Einschreibung erbracht werden müssen.  

Die Gutachter diskutieren mit den Vertretern der Hochschule, inwieweit sich die dargelegten 

Zugangs- und Zulassungsregeln qualitätssichernd für den Studiengang auswirken. Sie beja-

hen dies grundsätzlich, betrachten insbesondere auch die Regelung für den Ausgleich hete-

rogener Bildungsvoraussetzungen in den Masterstudiengängen (individuelle Prüfung durch 

den, namentlich für den internationalen Masterstudiengang Electrical System Engineering, 

als prinzipiell ausreichend.  

In zwei Punkten sehen sie allerdings noch Korrekturbedarf. Dass das Vorpraktikum im Ba-

chelorstudiengang erst (spätestens) zum Zeitpunkt der Anmeldung für die letzte Modulprü-

fung nachgewiesen werden muss, halten sie, trotz der Empfehlung der Hochschule, das 

ganze Praktikum oder zumindest einen Teil bereits vor Studienbeginn zu absolvieren, für 

problematisch und mit Blick auf die Ziele eines solchen Grundpraktikums nicht vereinbar. Sie 

fordern deshalb eine Anpassung der Regelung zum Vorpraktikum dahingehend, dass das 

vollständige Vorpraktikum nach spätestens vier Semestern nachzuweisen ist. Eine Abwei-

chung von der Grundsatzentscheidung der Akkreditierungskommission für Studiengänge, die 

den Nachweis spätestens zum Ende des dritten Semesters verlangt, erscheint mit dem Hin-

weis der Hochschule auf den dann erforderlichen doppelten Prüfprozess am Ende des drit-

ten Semesters (Vorpraktikum) und am Ende des vierten Semesters (Voraussetzungen für 

den Eintritt in das Vertiefungsstudium) gerechtfertigt. In der Sache aber sehen sie sich durch 

die Studierenden bestätigt, die u. a. der geltenden Regelung für das Vorpraktikum studien-

zeitverlängernde Wirkung zuschreiben.   

Hinsichtlich der Masterstudiengänge halten sie den Verweis auf einen ersten Studienab-

schluss in einem „gleichwertigen“, „einschlägigen“ oder „vergleichbaren“ Studiengang für zu 

wenig bestimmt. Die vorliegende Zugangsregelung läuft auf die regelmäßige individuelle 

Überprüfung externer Bewerbungen hinaus, lässt aber aufgrund der genannten unbestimm-

ten Qualifizierungen des ersten Abschlusses („vergleichbar“, „einschlägig“) nicht erkennen, 
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wer sich ggf. als für ein solches Procedere qualifiziert betrachten kann. Die Gutachter kritisie-

ren m.a.W., dass externe Bewerber aus der Regelung nicht ersehen können, ob sie als Be-

werber für einen der beiden Masterstudiengänge überhaupt in Betracht kommen. Sie fordern 

deshalb, den Fachbezug des ersten Studienabschlusses in der Zugangsregelung eindeutig 

und nachvollziehbar zu definieren. 

Ergänzende Bewertung zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates (AR-Kriterium, 

2.2, 2.3, 2.4): 

Die Gutachter sehen den Anforderungen der Lissabon Konvention zur Anerkennung im Aus-

land erworbener Studienzeiten und -leistungen in den vorliegenden Prüfungsordnungen hin-

reichend Rechnung getragen. 

Das Curriculum des Bachelorstudiengangs Elektrotechnik (Normal und Teilzeit) besteht aus 

zwei Studienabschnitten, wobei der erste die Semester 1 bis 4 (bzw. die ersten acht Semes-

ter in der Teilzeitvariante), der zweite das fünfte und sechste Semester (neuntes bis 12. Se-

mester in der Teilzeitvariante) umfassen. Im ersten Studienabschnitt sollen die mathema-

tisch-naturwissenschaftlichen und elektrotechnischen Grundlagen gelegt werden. In der 

zweiten Studienphase haben die Studierenden die Möglichkeit  einer fachspezifischen Ver-

tiefung auf den Gebieten der Informationstechnik, der Mikrosystemtechnik sowie der Auto-

matisierungstechnik. Die mathematischen Grundlagen werden in den beiden Modulen Höhe-

re Mathematik für ET I und II gelegt, die technisch-physikalischen Grundlagen in den Modu-

len Physik und Bauelemente. Die elektrotechnischen Grundlagen sollen in den Modulen 

Grundlagen der Elektrotechnik I, Grundlagen der Elektrotechnik II sowie Theorie der Elektro-

technik gelegt werden. Im Bereich Grundlagen der Informations- und Systemtechnik sind die 

Module Datenverarbeitung, Technische Informatik für Elektrotechniker, Signal- und System-

theorie sowie Laborpraktikum zu absolvieren. Den Vertiefungsbereich bilden die Module In-

formationstechnik (bestehend aus dem Teilmodul Nachrichtentechnik in Verbindung mit einer 

oder zwei weiteren Lehrveranstaltungen diesem Bereich), Mikrosystemtechnik (bestehend 

aus dem Teilmodul Schaltungstechnik in Verbindung mit einer oder zwei weiteren Lehrver-

anstaltungen diesem Bereich) und Automatisierungstechnik (bestehend aus einem Teilmodul 

Regelungstechnik A in Verbindung mit einer oder zwei weiteren Lehrveranstaltungen diesem 

Bereich). Hinzu kommen zwei Module Studium Generale im Umfang von 8 Kreditpunkten. 

Wird im Anschluss an das Bachelorstudium der Masterstudiengang Berufsbildung Elektro-

technik angestrebt, so können die dafür erforderlichen erziehungswissenschaftlichen und 

berufspädagogischen Voraussetzungen im Umfang von 20 Kreditpunkten im vorliegenden 

Bachelorstudiengang erworben werden, indem die Module Lehren und Lernen bzw. Berufs- 

und Betriebspädagogik im Umfang von jeweils 10 Kreditpunkten das Studium Generale (8 

Kreditpunkte) und zwei Teilmodule im Rahmen der drei Vertiefungsmodule substituieren. Der 

Studiengang wird mit einer Bachelorarbeit im Umfang von 12 Kreditpunkten abgeschlossen.  

Das Curriculum des Masterstudiengangs Elektrotechnik setzt sich zusammen aus dem 

Pflichtmodul Theoretische Elektrotechnik und zunächst drei Wahlpflichtmodulen. In jedem 

der Wahlpflichtmodule sind zwei Wahlpflichtfächer aus einem der sechs Kataloge Energie 
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und Umwelt, Kognitive Systeme, Kommunikationstechnik, Mikroelektronik, Optoelektronik 

und Prozessdynamik zu wählen. In einem weiteren Vertiefungsmodul sind ebenfalls zwei 

Wahlpflichtfächer aus einem der zuvor gewählten Kataloge zu wählen. Darüber hinaus sind 

zwei Projektarbeiten anzufertigen (insgesamt 18 Kreditpunkte). Das Studium Generale im 

(12 Kreditpunkte) soll die Schlüsselqualifikationen weiterentwickeln, analytisches Denken in 

fachübergreifenden Zusammenhängen fördern und fremdsprachliche Qualifikationen aus-

bauen. Der Studiengang wird mit einer Masterarbeit im Umfang von 30 Kreditpunkten abge-

schlossen. 

Das Curriculum für die Teilzeitvarianten des Bachelor- und des Masterstudiengangs wird 

auf die doppelte Zeitdauer verteilt, wobei die inhaltlichen und organisatorischen Vorausset-

zungen der Modulfolge berücksichtigt werden sollen. 

Das Curriculum des Masterstudiengangs Electrical Systems Engineering setzt sich zusam-

men aus drei Pflichtmodulen, zwei Wahlpflichtmodulen sowie einem Wahlmodul. Darin sind 

der gewählten Spezialisierung insgesamt drei Module zugeordnet. Hinzu kommen die Lehr-

veranstaltungen des Studium Generale (mindestens 6 Kreditpunkte) sowie die einjährige 

(bzw. zwei halbjährige) Projektgruppe(n) (18 Kreditpunkte). Den Einstieg bildet unabhängig 

von der gewählten Spezialisierung ein Pflichtmodul Introduction to Electrical Systems Engi-

neering I. Es schließt sich ein aus zwei Lehrveranstaltungen bestehendes zweites Pflichtmo-

dul in einer der beiden zu wählenden Spezialisierungen Signal and Information Processing 

oder Electronics and Devices an (Module Introduction to Signal and Information Processing 

oder Introduction to Electronics and Devices). Ein drittes Pflichtmodul ist dem Management 

technischer Projekte gewidmet (Modul Management and Applications) und enthält u. a. ein 

Seminar, in dem die Studierenden exemplarisch die Entwicklung von aktuellen elektrischen 

Systemen kennenlernen sollen. Im Rahmen eines ergänzenden Wahlpflichtmoduls Introduc-

tion to Electrical Systems Engineering können sie zwei sogenannte 2-aus-n Kurse aus einem 

begrenzten Katalog von Einführungsveranstaltungen auswählen und werden dabei vom Insti-

tut für Elektrotechnik und Informationstechnik beraten. Neben einem aus zwei Wahlfächern 

gebildeten Wahl(pflicht-)modul Electrical Systems Engineering ist ein weiteres Wahlpflicht-

modul aus zwei Wahlpflichtfächern des der jeweils gewählten Spezialisierung zugeordneten 

Katalogs zusammenzustellen. Die Wahlfächer beider Spezialisierungen entsprechen dabei 

denen aus den Studienmodellen des Masterstudienganges Elektrotechnik. Der Studiengang 

wird mit einer Masterarbeit im Umfang von 30 Kreditpunkten abgeschlossen. 

Im Zuge der Weiterentwicklung der zur Re-Akkreditierung anstehenden Studiengänge hat 

die Hochschule laut Auskunft die folgenden Veränderungen vorgenommen: 

 Im ersten Abschnitt des Bachelorprogramms Elektrotechnik wurde mit dem Ziel der  
Vermittlung von Schlüsselqualifikationen das Modul Laborpraktikum mit einem Pro-
jektseminar ergänzt. 

 Ebenfalls in diesem Studiengang wurde das Modul Technische Informatik über eine 
wechselseitige Lehrveranstaltung mit der Informatik verknüpft, um den interdisziplinä-
ren Charakter der hard- und software-technischen Grundlagen hervorzuheben.  
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 Weiterhin wurde im Bachelorstudiengang das Modul Theorie der Elektrotechnik zur 
Verbesserung der Studierbarkeit hinsichtlich der mathematischen Grundlagen um ein 
Semester später verschoben und inhaltlich zum Teil umstrukturiert.  

 Im zweiten Studienabschnitt des Bachelorstudiengangs wurden in den Wahlpflicht-
modulen der drei Vertiefungsrichtungen die Anzahl der zu wählenden Lehrveranstal-
tungen von sechs auf vier gesetzt um der studienbegleitenden Anfertigung der Ba-
chelorarbeit einen größeren Zeitrahmen zu verschaffen.  

 Im Masterprogramm Elektrotechnik wurde das Pflichtmodul Theoretische Elektro-
technik zur Anpassung an den technisch-wissenschaftlichen Fortschritt zum Teil mit 
neuen Inhalten versehen. 

Nach Ansicht der Gutachter korrespondieren die vorliegenden Curricula grundsätzlich mit 

den jeweils angestrebten Lernergebnissen. Es handelt sich bei den vorliegenden Studien-

gängen – und von wenigen in diesem Bericht näher begründeten Einschränkungen abgese-

hen – um gut konzipierte Elektrotechnik-Studiengänge. Hierzu trägt im zu re-akkreditieren-

den konsekutiven Studienprogramm Elektrotechnik ihrer Einschätzung nach nicht zuletzt die 

Tatsache bei, dass, wie die berichteten curricularen Änderungen im Akkreditierungszeitraum 

zeigen, die Studiengänge sukzessive unter Berücksichtigung der praktischen Erfahrungen 

weiterentwickelt wurden. 

Die für die Teilzeitvarianten des Bachelor- und des Masterstudiengangs Elektrotechnik vor-

gesehene Studienablaufplanung erscheint den Gutachtern folgerichtig und berücksichtigt mit 

der geplanten zeitlichen Streckung des Lehr-/Lernpensums angemessen die diesbezügli-

chen Beschränkungen von Teilzeitstudierenden.   

Im Modulhandbuch sind die das Kompetenzportfolio vervollständigenden Veranstaltungen, 

welche im Bachelor- wie in den Masterstudiengängen im Rahmen des Studium generale 

wählbar sind, nicht ausgewiesen. Die Fakultät empfiehlt ausdrücklich, Fächer aus dem Kata-

log „Ingenieurqualifikation“ zu wählen. Die Gutachter halten es deshalb für wünschenswert, 

zumindest diesen Katalog (ggf. mit Verweisen auf die betreffenden vollständigen Mo-

dulbeschreibungen) in das Modulhandbuch aufzunehmen. Auch regen die Gutachter an, im 

Hinblick auf die überfachlichen, das Fachstudium gleichwohl sinnvoll ergänzenden Fächer 

eine geeignetere Benennung des Moduls „Studium generale“ zu erwägen.  

Ergänzende Bewertungen zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates AR-Kriterium 

2.3 sind nicht erforderlich. 

B-3 Studiengang: Strukturen, Methoden und Umsetzung 

Die Studiengänge sind als modularisiert beschrieben. Das Lehrangebot für die Studiengän-

ge setzt sich aus Modulen zusammen, die von Studierenden dieser Studiengänge gehört, 

aber auch in anderen Studiengängen angeboten werden. Einzelne Module werden aus an-

deren Fachgebieten importiert. Dabei findet der Lehraustausch nach Angaben der Hoch-

schule in größerem Umfang im Bachelorstudiengang, nur in kleinem Umfang dagegen in den 

Masterstudiengängen statt. Eine Reihe von Modulen sowohl des Bachelorstudiengangs wie 
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der Masterstudiengänge setzt sich aus festgelegten oder aus definierten Katalogen wählba-

ren Lehrveranstaltungen zusammen.  

Die Kriterien der ASIIN für die Modularisierung bewerten die Gutachter als grundsätzlich er-

füllt. Bei der Modularisierung sind allerdings sowohl im Pflicht- wie im Wahlpflichtbereich aller 

Studiengänge teils umfangreiche Module entstanden (oft aus zwei oder mehr Teilmodulen im 

Umfang von bis zu 17 Kreditpunkten bestehend), deren Zusammenhang in den hierfür re-

gelmäßig vorgesehen Teilprüfungen jedoch nicht mehr adäquat abgebildet wird (vgl. dazu 

unten den Abschnitt Prüfungen). Deshalb ist das vorliegende Modularisierungskonzept nach 

dem Eindruck der Gutachter zwar grundsätzlich darauf ausgerichtet, fachlich-inhaltlich zu-

sammenhängende Themen zu konsistenten Studieneinheiten zusammenzufassen; ein kom-

petenzorientiertes Prüfungskonzept wäre dafür allerdings erst noch zu entwickeln. Anderer-

seits sind ihrer Ansicht nach die bestehenden großen Module sehr weitgehend aus fachlich 

zusammenhängenden, dabei aber gleichwohl eigenständige, abgeschlossene Lehr-/Lernein-

heiten bildenden Teilmodulen zusammengesetzt. Mit geringem Aufwand ließe sich somit  

auch ein plausibles alternatives Modularisierungskonzept umsetzen, in dem die derzeitigen 

Teilmodule eigenständige Module bildeten, welche durch das bestehende Prüfungskonzept 

zugleich in passender Weise kompetenzorientiert erfasst würden. In jedem Falle sehen die 

Gutachter die Notwendigkeit, Modularisierungs- und Prüfungskonzept kompetenzorientiert 

aufeinander abzustimmen. Dies betrifft – wie gesagt – alle zusammengesetzten Module im 

Pflicht- und Wahlpflichtbereich, bei denen die Hochschule überlegen muss, ob sie den be-

stehenden Modulzuschnitt beibehalten und ihr Prüfungskonzept entsprechen anpassen oder 

aber die Modularisierung verändern will, um das Prüfungskonzept beizubehalten. Im Ge-

spräch lassen die Programmverantwortlichen erkennen, dass sie die Konzeption kleinerer 

Module an sich befürworten, haben aber zugleich wegen der studiengangsübergreifenden 

Verwendung von Modulen die Befürchtung, dass die verfügbare Frist zur Umsetzung einer 

diesbezüglichen Auflage (neun  Monate) nicht ausreichend sein könnte. Die Gutachter hiel-

ten für diesen Fall die Vorlage eines entsprechenden Konzepts, aus dem die inhaltliche und 

zeitliche Planung der verbindlichen Umsetzung erkennbar ist, für ausreichend. Gleichzeitig 

weisen die Gutachter darauf hin, dass insoweit die betreffenden Modulbeschreibungen in 

Übereinstimmung mit der Entscheidung der Hochschule bzgl. des Modularisierungs- und 

Prüfungskonzeptes anzupassen sind. 

Ergänzende Bewertungen zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates (AR-Kriterium 

2.2):  

Möglichkeiten zu Studienaufenthalten an anderen Hochschulen („Mobilitätsfenster“) beste-

hen und sind curricular sinnvoll eingebunden. Die Studierenden beschreiben die Anrech-

nungspraxis von im Ausland erbrachten Studienleistungen als unproblematisch und auch die 

Vorbereitung auf solche Studienaufenthalte z. B. durch im Rahmen des Studium generale 

anrechenbare Sprachkurse als vorbildlich. 

Der Bachelorstudiengang und die Masterstudiengänge sind mit einem Kreditpunktesystem 

ausgestattet. Die Module haben durchgängig einen Umfang zwischen 6 und 16 Kreditpunk-
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ten. Pro Semester werden im Bachelorstudiengang Elektrotechnik in der Vollzeitvariante 

zwischen 29 und 31 Kreditpunkte vergeben, im Teilzeitstudium zwischen 14 und 17 Kredit-

punkte. In den Masterstudiengängen werden pro Semester 30 Kreditpunkte vergeben (dies 

bezieht sich im Falle des Masterstudiengangs Elektrotechnik auf das Vollzeitstudium). In der 

Teilzeitvariante des Masterstudiengangs Elektrotechnik müssen pro Semester 15 Kredit-

punkte erworben werden. Die Abschlussarbeit im Bachelorstudiengang mit 12, in den Mas-

terstudiengängen mit 30 Kreditpunkten bewertet.  

Nach Schilderung der Programmverantwortlichen erfolgt die Kreditpunktezuordnung zu den 

einzelnen Modulen nach den Ergebnissen der Lehrevaluation, um ggf. zeitnah Anpassungen 

vornehmen zu können.  

Die Gutachter sehen die Kriterien der ASIIN für die Kreditpunktevergabe als erfüllt an. Sie 

anerkennen, dass die studentische Arbeitslast im Rahmen der Lehrveranstaltungsevaluation 

überprüft wird und Anpassungen ggf. zeitnah vorgenommen werden. Da die Studierenden 

die Arbeitslast auf Nachfrage als angemessen beurteilen, besteht aus Sicht der Gutachter 

kein Anlass, an der Funktionalität dieses Regelkreises zu zweifeln.   

Ergänzende Bewertungen zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates (AR-Kriterium 

2.2) sind nicht erforderlich.  

Das didaktische Konzept beinhaltet die folgenden Elemente: Vorlesung, Übung, Seminar 

und Projektseminar, Projektgruppe, Laborpraktikum und Abschlussarbeit. Neben der reinen 

Wissensvermittlung in Vorlesungen soll das erworbene Wissen in Übungen, Projektgruppen 

und Seminaren auf die Lösung praktischer Beispiele angewendet werden und auf die selb-

ständige wissenschaftliche Arbeit vorbereiten. Vor allem in sog. Projektgruppen können aus 

Sicht der Hochschule überfachliche Lernziele wie Teamfähigkeit und die Strukturierung von 

komplexen Aufgaben realisiert werden. In Seminaren sollen Techniken des Wissenserwerbs 

und der Präsentation von Ergebnissen eingeübt werden. Im Rahmen der Bachelor- bzw. der 

Masterarbeit soll die Befähigung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem 

jeweiligen Qualifikationsniveau nachgewiesen werden. 

Die Gutachter halten die im Rahmen des didaktischen Konzepts eingesetzten Lehrmethoden 

für angemessen, die Studienziele umzusetzen. Die Teilzeitvarianten des Bachelor- und des 

Masterstudiengangs Elektrotechnik gewährleisten aus ihrer Sicht die kontinuierliche Teil-

nahme an betreuter Lehre und Selbststudium ebenso wie den kontinuierlichen Nachweis 

erbrachter Leistungen.  

Ergänzende Bewertungen zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates (AR-Kriterium 

2.3) sind nicht erforderlich. 

Die individuelle Unterstützung und Beratung der Studierenden ist laut Auskunft der Hoch-

schule durch folgende Personen bzw. Regelungen sichergestellt: Alle Lehrenden des Insti-

tuts für Elektrotechnik und Informationstechnik übernehmen die fachliche Beratung der Stu-

dierenden in regelmäßig stattfindenden Sprechstunden. Außerdem besteht laut Auskunft die 
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Möglichkeit der Beratung über E-Mail. Spezielle Beratung und Betreuung wird in Sprech-

stunden und per E-Mail angeboten zu Themen wie Industriepraktika, Auslandsstudium,  BA-

föG-Fragen, Studienangelegenheiten der Fakultät. Die Studienberatung Elektrotechnik in-

formiert und berät Studierende und Studieninteressierte für alle Studiengänge der Elektro-

technik. Ansprechpartner in dieser Studienberatung sind Studierende und Lehrende, die mit 

den Prüfungsausschüssen der einzelnen Studiengänge zusammenarbeiten. In diesem Zu-

sammenhang werden regelmäßig Informationsveranstaltungen von der Studienberatung 

durchgeführt, so z. B. die Orientierungsphase „Start ins Studium“, die in der ersten Woche 

vor Studienbeginn über zwei Tage stattfindet und sich insbesondere an die Studienanfänger 

richtet. Die Wahlpflicht-Orientierungsphase findet in der Mitte jeden Sommersemesters statt 

und erstreckt sich mit Kurzveranstaltungen über zwei Wochen. Sie gibt laut Darstellung der 

Hochschule einen Überblick über die Struktur der Studiengänge nach dem Pflichtabschnitt 

sowie über inhaltliche Schwerpunkte der Gebiete und der Arbeitsgruppen und unterstützt die 

Studierenden beim Eintritt in den Wahlabschnitt des Bachelorstudiums. 

Zur fachlichen Betreuung der Studierenden während des Studiums werden für die Mehrzahl 

der Lehrveranstaltungen der Elektrotechnik laut Selbstbericht Tutorien angeboten. Hierfür 

werde am Institut eine Tutorenschulung eingerichtet mit dem Ziel, dass möglichst alle stu-

dentischen Tutoren diese Schulung durchlaufen.  

Über die fachliche und persönliche Betreuung der Studierenden hinaus wird die fachliche 

und organisatorische Verantwortung und Beratung für die einzelnen Module und ihrer Lehr-

veranstaltungen von den Modulverantwortlichen übernommen. 

Die Gutachter gelangen zu der Einschätzung, dass für die Beratung, Betreuung und Unter-

stützung der Studierenden angemessene Ressourcen zur Verfügung stehen. Die generell 

sehr gute Betreuung durch die Lehrenden wird von den Studierenden im Gespräch aus-

drücklich hervorgehoben. Deutlich wird darin aber auch, dass die Beratungssituation in der 

Studieneingangsphase noch intensiviert werden könnte. Die Gutachter empfehlen daher, zur 

Verbesserung der Studienbedingungen in der Studieneingangsphase das Betreuungsange-

bot in geeigneter Form zu verstetigen. 

Mit Blick auf die Internationalisierungsbestrebungen der Hochschule begrüßen die Gutachter 

die geplante Einrichtung des internationalen Masterstudiengangs Electrical Systems Engi-

neering. In diesem Zusammenhang regen sie nach den Eindrücken aus dem Gespräch mit 

den Studierenden an, die englischsprachige Dokumentation der Hochschule zur besseren 

Einbindung der internationalen Studierenden zu erweitern.  

Ergänzende Bewertungen zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates (AR-Kriterium 

2.4) sind nicht erforderlich. 

B-4 Prüfungen: Systematik, Konzept und Ausgestaltung  

Als Prüfungsformen zu den einzelnen Modulen sind in der Regel Klausuren oder mündliche 

Prüfungen vorgesehen; darüber hinaus sind Prüfungen aber auch in Alternativformen wie 



 20 

Hausaufgaben, Hausarbeiten, Projektarbeiten, Referaten oder ähnlichem möglich. Die Ab-

schlussarbeiten werden in der Regel mit einem verpflichtenden Kolloquium abgeschlossen. 

Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden, wobei die zweite Wieder-

holung einer schriftlichen Prüfung in mündlicher Form erfolgt. Die Abschlussarbeiten können 

einmal wiederholt werden. Die Module werden im in der Regel semesterweise angeboten.  

Die Prüfungsorganisation gestaltet sich wie folgt: Die Prüfungsformen und -modalitäten 

von Modulabschluss- und Teilmodulprüfungen sowie von Teilleistungen einschließlich der 

An- und Abmeldefristen sowie der Möglichkeiten der Wiederholung müssen spätestens in 

den ersten drei Wochen der Vorlesungszeit vom Prüfungsausschuss im Benehmen mit den 

Prüfenden festgelegt und veröffentlicht werden (durch Bekanntgabe im Modulhandbuch oder 

durch Aushang). Bei Prüfungen im Studium Generale sollen bei Anmeldung, Abmeldung, 

Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß, Bewertung der Prüfungsleistungen und der Zuord-

nung von Leistungspunkten die Regelungen der vorliegenden Prüfungsordnungen Anwen-

dung finden. Alle Prüfungen sollen in der Regel zweimal im Studienjahr durchgeführt werden. 

Nach Einschätzung der Gutachter sind die Prüfungsformen aufgrund der Mehrteiligkeit zahl-

reicher Module des Pflicht- und Wahlpflichtbereichs (Vertiefungsmodule im Bachelorstudien-

gang; Studienmodelle bzw. Spezialisierungs- und Wahlpflichtmodule in den Masterstudien-

gängen) einerseits und einer an den Teilmodulen sich ausrichtenden Prüfungskonzeption 

andererseits derzeit nicht durchgängig lernzielorientiert ausgestaltet (vgl. den Abschnitt Mo-

dularisierung). Die Gutachter halten es grundsätzlich für erforderlich, ein Prüfungskonzept zu 

implementieren, das geeignet ist, die Lerninhalte und Lernziele des jeweiligen Moduls zu-

sammenhängend zu erfassen. Aufgrund der Bedeutung der „Projektarbeiten“ und der Mehr-

teiligkeit des Prüfungsnachweises (zumindest im Masterstudiengang Electrical Systems En-

gineering) empfehlen sie, zur Klarstellung eine Beschreibung der Prüfungsform dieses Mo-

duls auch für das konsekutive Studienprogramm Elektrotechnik zu verankern. 

Sie können aus dem Modulhandbuch des Bachelorstudiengangs Elektrotechnik nicht erken-

nen, welcher Prüfungs- oder Leistungsnachweis für das erfolgreiche Bestehen des Labor-

praktikums erforderlich ist. In diesem Punkt muss das Modulhandbuch ihrer Ansicht nach 

ergänzt werden. Weiterhin stellen die Gutachter fest, dass die Prüfungsform des Moduls 

„Projektarbeit“ für den Masterstudiengang Electrical Systems Engineering verbindlich defi-

niert ist, nicht aber für das konsekutive Studienprogramm Elektrotechnik.  

Aus der vorgelegten Auswahl von Abschlussarbeiten sowie exemplarischen Modulab-

schlussklausuren im Bachelor- und Masterstudiengang Elektrotechnik ergibt sich für die Gut-

achter, dass die angestrebten Studienziele auf dem jeweiligen Qualifikationsniveau erreicht 

werden.  

Die Gutachter halten die vorgesehene Prüfungsorganisation für angemessen und gut geeig-

net, die Studierbarkeit im Rahmen der Regelstudienzeit zu fördern. Sie stellen jedoch fest, 

dass entgegen der anzunehmenden Praxis die einschlägigen Prüfer-Regelungen für die Ab-

schlussarbeit nicht zweifelsfrei sicherstellen, dass mindestens einer der Prüfer aus dem 
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Kreis der hauptamtlichen Hochschullehrer stammt, welche den Studiengang tragen. Eine 

entsprechende Spezifizierung der Prüfungsordnungen für die vorliegenden Studiengänge in 

diesem Punkt ist daher aus ihrer Sicht notwendig. 

Ergänzende Bewertungen zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates (AR-Kriterium 

2.1, 2.2, 2.5): 

In Ergänzung zu dem oben über das erforderliche kompetenzorientierte Prüfungskonzept 

Gesagten halten es die Gutachter gem. den „Ländergemeinsamen Strukturvorgaben…“ der 

KMK i.d.F. vom 04.02.2010 für notwendig, dass pro Modul nur eine Prüfung vorgesehen ist, 

weisen zugleich allerdings darauf hin, dass Leistungspunkte auch bereits bei erfolgreichem 

Abschluss eines Moduls vergeben werden können. 

B-5 Ressourcen 

Das an den Studiengängen beteiligte Personal setzt sich zusammen aus 12 Professuren 

(Planstellen 14), einer Juniorprofessur, acht unbefristet sowie 26 befristet beschäftigten wis-

senschaftlichen Mitarbeitern, zwei Lehrbeauftragten und technischem Personal. 

Die Gutachter bewerten die Zusammensetzung und (fachliche) Ausrichtung des beteiligten 

Personals als adäquat, das Erreichen der angestrebten Lernergebnisse zum Studienab-

schluss zu erreichen.  

Auf die beiden Vakanzen auf den Fachgebieten Automatisierungstechnik und Schaltungs-

technik wird im Selbstbericht nicht weiter eingegangen. Grundsätzlich gehen die Gutachter 

davon aus, dass die bestehenden Vakanzen zeitnah wiederbesetzt werden sollen und die 

personellen Ressourcen ausreichen, die Lehre für die Übergangszeit sicherzustellen. Für 

ihre abschließende Bewertung bitten sie daher als Nachlieferung um ergänzende Informatio-

nen über die Planung bzw. den Status der Wiederbesetzung und um Auskunft darüber, wie 

die Lehre dieser beiden Fachgebiete in der Übergangszeit sichergestellt wird. Aus ihrer Sicht 

sollte insbesondere das Lehrangebot für die beiden Pflichtveranstaltungen Schaltungstech-

nik und Regelungstechnik A gewährleistet sein. So wurde für das Fachgebiet Schaltungs-

technik laut Auskunft eine Vertretungsprofessur eingerichtet, die aber in den Angaben zu den 

Modulverantwortlichen der zugehörigen Module nicht ausgewiesen ist. 

Die Gutachter sehen, dass die spezifische Ausprägung der Forschungs- und Entwicklungs-

aktivitäten der Lehrenden das angestrebte Ausbildungsniveau unterstützt. 

Ergänzende Bewertungen zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates (AR-Kriterium 

2.7) sind nicht erforderlich. 

Die Lehrenden haben die Möglichkeit, folgende Maßnahmen zur Personalentwicklung 

wahrzunehmen: Laut Auskunft führt die Universität Paderborn mit ihrem Zentrum für Bil-

dungsforschung und Lehrerbildung (PLAZ) regelmäßig hochschuldidaktische Workshops zu 

Themen aus der Praxis der Hochschullehre, wie Gestaltung von Vorlesungen und Übungen, 

Prüfungspraxis und Modularisierung von Studiengängen durch. Wissenschaftliche Mitarbei-
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ter des Institutes Elektrotechnik und Informationstechnik haben danach hieran teilgenom-

men. Im Rahmen des hochschuldidaktischen Weiterbildungsprogramms der Universität Pa-

derborn gehe es in erster Linie um die Sicherung und Verbesserung der Qualität der Lehre, 

aber auch um die Sicherung und Verbesserung der Berufs- und Karrierechancen des wis-

senschaftlichen Nachwuchses sowie die Stärkung der Berufszufriedenheit und der Verbun-

denheit mit der Hochschule.  

Die Gutachter sehen, dass die Lehrenden Möglichkeiten zur Personalentwicklung bzw. der 

Weiterbildung ihrer didaktischen und fachlichen Fähigkeiten haben und diese grundsätzlich 

auch wahrnehmen. 

Ergänzende Bewertungen zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates (AR-Kriterium 

2.7) sind nicht erforderlich. 

In Bezug auf das institutionelle Umfeld sowie auf die Finanz- und Sachausstattung geht 

die Hochschule im Selbstbericht ausführlich ein. Danach werden die zu (re-)akkreditierenden 

Studiengänge vom Institut für Elektrotechnik und Informationstechnik der Fakultät für Elektro-

technik, Informatik und Mathematik unter Beteiligung der Institute für Mathematik und für 

Informatik, des Department Physik der Naturwissenschaftlichen Fakultät und der Fakultät für 

Maschinenbau durchgeführt.  

Laut Selbstbericht konzentriert das Institut für Elektrotechnik und Informationstechnik seine 

Aktivitäten in Forschung und Lehre auf die Fachdisziplinen Informationstechnik, Mikrosys-

temtechnik und Automatisierungstechnik. Innerhalb dieser Struktur existieren die Schwer-

punktprojekte Optoelektronik, Parallele Architekturen für Netzwerkprozessoren und Linearan-

trieb - Neue Bahntechnik Paderborn. Weiterhin seien Forschergruppen der Elektrotechnik 

und Informationstechnik an Kooperationen mit wissenschaftlichen Institutionen und der In-

dustrie beteiligt. So etwa sei das Institut u. a. an folgenden interdisziplinär arbeitenden wis-

senschaftlichen Einrichtungen der Universität beteiligt: Center for Optoelectronics and 

Photonics (CeOPP), Heinz Nixdorf Institut (HNI), Neue Bahntechnik Paderborn (NBP), Pa-

derborn Center for Parallel Computing (PC²), Paderborn Institute for Scientific Computation 

(PaSCo), Zentrum für Bildungsforschung und Lehrerbildung (PLAZ). Darüber hinaus beteili-

ge sich das Institut an einer Reihe von wissenschaftlichen Einrichtungen der Fakultät, so 

dem Advanced System Engineering Center (ASEC), dem Institut für Automatisierungstechnik 

und Instrumentelle Mathematik (AutoMATH) und dem Institut für Industriemathematik (IFIM).  

Externe Kooperationen bestehen laut Auskunft im Rahmen von “Joint Ventures” mit der In-

dustrie (Cooperative Computing and Communication Laboratory (C-LAB), Fraunhofer-

Einrichtung für Elektronische Nanosysteme (ENAS), Kompetenzzentrum Licht (L-LAB)). Die-

se Beteiligungen sollen den Praxisbezug der zu akkreditierenden Studiengänge stärken und 

zu einer Verankerung aktueller Forschungsergebnisse in den Studiengängen beitragen. 

Letzteres wird aus Sicht der Hochschule vor allem unterstützt durch die maßgebliche Koope-

ration von Wissenschaftlern des Instituts in nationalen und internationalen Forschungsprojek-

ten, z. B. International Graduate School Dynamic Intelligent Systems (DIS), Graduiertenkol-
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leg Automatische Konfigurierung in offenen Systemen, Beteiligung an EU-Projekten (z. B. 

RCP-HVTS) und an DFG-Schwerpunktprogrammen (z.B. SPP 1148 Rekonfigurierbare Re-

chensysteme) und DFG-Sonderforschungsbereichen 376 (Massive Parallelität) und 614 

(Selbstoptimierende Systeme des Maschinenbaus), DFG-Graduiertenkollegs 1464 (Mikro- 

und Nanostrukturen in Optoelektronik und Photonik) und 1037 (Steuerbare integrierbare 

Komponenten der Mikrowellentechnik und Optik).  

Darüber hinaus unterhält die Hochschule laut Selbstbericht Kooperationen mit Hochschulen 

und Forschungsinstitutionen in Deutschland und weltweit. Genannt werden in diesem Zu-

sammenhang auch Studierenden-Austauschprogramme (z. B. Queensland University of 

Technology, Brisbane, Australien, Universität Stuttgart, Università degli Studi di Roma La 

Sapienza, Southeast University Nanjing und Beihang University, Beijing, China; vgl. hierzu 

auch die Liste unter: http://www2.uni-paderborn.de/aaa/main/faculty_EIM_Partnerunis.html). 

Zusammenfassend betrachten die Gutachter das institutionelle Umfeld sowie die Finanz- und 

Sachausstattung als adäquate Grundlage für das Erreichen der angestrebten Lernergebnis-

se zum Studienabschluss. 

Ergänzende Bewertungen zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates (AR-Kriterium 

2.6) sind nicht erforderlich. 

B-6 Qualitätsmanagement: Weiterentwicklung von Studiengängen 

Die Qualitätssicherung der vorliegenden Studiengänge soll laut Hochschule durch ein Kon-

zept sichergestellt werden, das wie folgt ausgestaltet ist: Die Universität Paderborn hat ein 

universitätsweites Qualitätsmanagement-(QM-)Konzept für Studium und Lehre entwickelt, 

das seit Mitte 2008 schrittweise implementiert wird. Dabei wurden für den Kernprozess Stu-

dium und Lehre die strategischen Ziele der Hochschule festgelegt. Für die Bereiche Qualität 

der Lehre, Studien- und Prüfungsorganisation, Internationalisierung sowie Beratung und Be-

treuung, Familiengerechtigkeit und Corporate Identity wurden Qualitätsziele und Indikatoren 

bzw. Instrumente zu deren Überprüfung (z. B. regelmäßige studentische Lehrveranstal-

tungskritik, Absolventen-Befragung) formuliert. Auf diese Weise soll ein Regelkreis etabliert 

werden, der die Ergebnisse und Wirkungen des Kernprozesses Studium und Lehre auf die 

strategischen Ziele und den Input an Ressourcen rückbezieht. Das Konzept beinhaltet für die 

geplanten Controlling-Prozesse eine Verantwortungsstruktur und ein Berichtswesen. So sind 

auf der Ebene der Fächer Studiengangs-Manager, auf Fakultätsebene die Studiendekane 

und Dekane sowie auf der Leitungsebene die Vizepräsidentin für Lehre, Studium und Quali-

tätsmanagement für die Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität von Studium und Leh-

re verantwortlich. Letztere soll durch eine QM-Beauftragte unterstützt werden. Weiterhin sind 

in das QM-Konzept zentrale Maßnahmen, wie die schrittweise Inbetriebnahme des Systems 

PAUL zum integrierten Veranstaltungs- und Prüfungsmanagement und Aktivitäten der Fakul-

täten und Institute, eingebettet. Während des Audits legt die Hochschule eine Qualitätshand-

buch vor, in die geschilderten Kernprozesse und Verantwortlichkeiten verbindlich verankert 

sind. 

http://www2.uni-paderborn.de/aaa/main/faculty_EIM_Partnerunis.html
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Die studentische Lehrveranstaltungsevaluation findet nach Darstellung der Hochschule zur 

Mitte des Semesters in allen Veranstaltungen mit mehr als 15 Teilnehmern statt. Die Frage-

bögen werden noch in der Lehrveranstaltung verteilt, ausgefüllt und wieder eingesammelt. 

Innerhalb von zwei Wochen werden alle Lehrveranstaltungen aufgesucht. Acht bis zehn stu-

dentische Hilfskräfte verteilen die Fragebögen und werten sie aus. Die Ergebnisse dieser 

internen Lehrevaluation sind in der Fachschaft öffentlich einsehbar und werden den einzel-

nen Dozenten auf Wunsch entweder in schriftlicher oder in digitaler Form zur Verfügung ge-

stellt. Außerdem werden die Ergebnisse der Lehrevaluation laut Auskunft an den Weierstraß-

Ausschuss der Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik weitergereicht, der sie 

als Grundlage für die einmal jährlich im Rahmen des „Tages der Fakultät“ stattfindende Ver-

leihung des Weierstraß-Preises für eine ausgezeichnete Lehre heranzieht. 

Seit dem Jahr 2000/2001 führt die Universität Paderborn nach Angaben im Selbstbericht 

Absolventen-Studien durch. Nach zwei fächergruppenspezifischen und einer hochschulwei-

ten Absolventen-Studie folgte demnach im Winter 2008/09 erneut eine hochschulweite Ab-

solventen-Befragung. Dabei beteiligte sich die Universität zum wiederholten Mal am Koope-

rationsprojekt Absolventen-Studien (KOAB) „Studienbedingungen und Berufserfolg“, welches 

vom Internationalen Zentrum für Hochschulforschung (INCHER) Kassel koordiniert wird. Ziel 

ist dabei die systematische Betrachtung von Erfahrungen und Bedürfnissen der Absolventen 

beim Übergang von der Hochschule in den Arbeitsmarkt, um so die Lehre und die Studien-

bedingungen zu verbessern und das Verhältnis von Hochschule und Arbeitsmarkt besser zu 

strukturieren. Die Hochschule gibt eine Kurzzusammenfassung der Ergebnisse der jüngsten 

(hochschulweiten) Absolventenbefragung, die auch im Internet verfügbar gemacht werden. 

Eine systematische Befragung der Absolventen des Instituts für Elektrotechnik und Informa-

tionstechnik wird bisher allerdings nicht durchgeführt. 

Mit der Weiterentwicklung von Studiengängen ist laut Selbstbericht die Arbeitsgruppe Stu-

dium (AGS) befasst, in der die Vorsitzenden der Prüfungsausschüsse des Instituts für Elek-

trotechnik und Informationstechnik gemeinsam mit Vertretern des Mittelbaus und der Studie-

renden Fragen der Inhalte und der Organisation von Studiengängen des Instituts erörtern. 

Die AGS ist demnach insbesondere ein Forum, auf dem durch Anpassungen der Studien- 

und Prüfungsordnungen sich abzeichnende Studiengangsprobleme behandelt und gelöst 

werden, auf die meist von Studierenden aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen im Studium und 

in der Fachschaftsarbeit hingewiesen wird. Außerdem verweist der Selbstbericht in diesem 

Zusammenhang auf den Prüfungsausschuss (PA), der für die Einhaltung der Prüfungsord-

nungen und der Verfahrensregelungen für die Durchführung von Prüfungen zuständig ist. 

Darüber hinaus ist es seine Aufgabe, Anregungen für die Fortentwicklung der Prüfungsord-

nungen und Regeln zu geben, diese für die AGS zu formulieren und die aktualisierten Rege-

lungen zu publizieren. Die für die Weiterentwicklung der Studiengänge verantwortlichen Or-

gane orientieren sich nach Auskunft der Verantwortlichen an den im vorliegenden Bericht 

dokumentierten Zielen der Studiengänge und den Ergebnissen im Rahmen der Qualitätssi-

cherung. 
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Als Interessenträger sind die Studierenden und Lehrenden in die Durchführung und Aus-

wertung von Qualitätssicherungsaktivitäten eingebunden durch die verschiedenen genann-

ten Qualitätssicherungsinstrumente. 

Als Datenbasis für ihre Qualitätssicherungsaktivitäten in den vorliegenden Studiengängen 

dient der Hochschule referiert die Hochschule auf Daten über die durchschnittliche Studien-

dauer für die Studienjahre 2006 bis 2009, die Studierenden in der Regelstudienzeit für den 

Zeitraum WS 2006/07 bis 2009/10, schließlich eine Übersicht externer Evaluationsergebnis-

se. Die Hochschule nennt speziell die im Abschnitt Curriculum beschriebenen Veränderun-

gen an den zu re-akkreditierenden Studiengängen als Konsequenzen aus den Ergebnissen 

der Qualitätssicherung. 

Die Empfehlungen aus der vorangegangenen Akkreditierung wurden laut Selbstbericht und 

mündlichen Erläuterungen bei der Weiterentwicklung der Studiengänge durch ein erweitertes 

Informationsprogramm über Auslandsstudienaufenthalte sowie substantiierte Auskünfte zu 

den überfachlichen Qualifikationen im Modulhandbuch umgesetzt. Die Empfehlung zur Aus-

weisung der Gesamtnote als relative Note gem. ECTS-Bewertungsskala in den Diploma 

Supplements wurde bisher nicht umgesetzt.  

Die Gutachter bewerten das dargelegte Qualitätssicherungssystem hinsichtlich seines Bei-

trags zur Weiterentwicklung und stetigen Verbesserung der vorliegenden Studiengänge. Ih-

rer Einschätzung nach bietet es ein geeignetes Instrumentarium, um zentrale und dezentrale 

Qualitätsprozesse in Forschung und Lehre effektiv zu steuern. Verbesserungspotential se-

hen sie weiterhin auf der Ebene der Studiengänge.  

So geben die im Rahmen der Qualitätssicherung gesammelten und ausgewerteten quantita-

tiven und qualitativen Daten zwar allgemein Auskunft über die Studierbarkeit der vorliegen-

den Studiengänge. Sie sind hingegen nur begrenzt aussagekräftig hinsichtlich der (Aus-

lands-)Mobilität der Studierenden und – besonders – des Verbleibs der Absolventen. Die 

Programmverantwortlichen räumen ein, neben den hochschulweiten Absolventenbefragun-

gen, deren Ergebnisse für die Fakultäten aufbereitet werden, bisher keine fakultätseigenen 

Absolventenbefragungen durchgeführt zu haben. Eine systematische Erhebung des 

Absolventenverbleibs ist daher nach Feststellung der Gutachter bisher unterblieben. Unter 

dem Gesichtspunkt der Revision und Weiterentwicklung der Studiengänge schränkt dies 

nach Ansicht der Gutachter die Fähigkeit der Hochschule ein, Schwachstellen zu erkennen 

und zu beheben.  

Zusammenfassend gewinnen die Gutachter den Eindruck, dass Hochschule und Fakultät 

sich mit dem beschriebenen Qualitätsmanagementsystem ein grundsätzlich taugliches In-

strumentarium zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität im Kernprozess Lehre und 

Forschung geschaffen hat. Auf Studiengangsebene kann dieses Instrumentarium aus ihrer 

Sicht jedoch noch weiter verfeinert und zur Erhebung wichtiger qualitätsorientierter Informa-

tionen fortgebildet werden. Sie empfehlen daher, das geschilderte Qualitätssicherungssys-

tem für die vorliegenden Studiengänge konsequent umzusetzen und weiter zu entwickeln 
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und die gewonnenen Daten für kontinuierliche Verbesserungen zu nutzen. Insbesondere 

sollten die begonnenen Absolventenbefragungen systematisch und studiengangsspezifisch 

fortgeführt und die Ergebnisse für eine Absolventenverbleibestatistik genutzt werden, mit der 

der Studienerfolg bei der Reakkreditierung belegt werden kann. 

Die Datenerhebung sollte sich dabei insbesondere auf den studiengangsspezifischen Absol-

ventenverbleib konzentrieren, um hieraus Auskünfte für die Weiterentwicklung der Studien-

gänge zu gewinnen. 

Ergänzende Bewertungen zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates (AR-Kriterium 

2.8) sind nicht erforderlich.  

B-7 Dokumentation & Transparenz  

Folgende Ordnungen lagen vor: 

 Prüfungsordnungen (nicht in Kraft gesetzt) 

 Praktikumsordnung für den Bachelorstudiengang (in Kraft gesetzt) 

 Einschreibungsordnung der Universität Paderborn (in-Kraft-gesetzt) 

 Rahmenordnung zur Feststellung der Allgemeinbildung auf Hochschulniveau (in-

Kraft-gesetzt) 

 Ordnung zur Feststellung der besonderen studiengangsbezogenen fachlichen Eig-

nung für die Studiengänge im Fach Elektrotechnik (in-Kraft-gesetzt) 

 Beitragssatzung (in-Kraft-gesetzt) 

Die Gutachter nehmen die vorliegenden Ordnungen zur Kenntnis. Diese geben Auskunft 

über alle für Zugang, Ablauf und Abschluss des Studiums relevanten Regelungen. Überar-

beitungsbedarf ergibt sich aus den in den übrigen Abschnitten dieses Berichts angesproche-

nen Punkten. Da die Prüfungsordnungen in zwar intern verabschiedeter, jedoch noch nicht in 

Kraft gesetzter Form vorliegen, halten die Gutachter den Nachweis der In-Kraft-Setzung der 

Ordnungen für erforderlich (für den Masterstudiengang Electrical Systems Engineering auch 

die Vorlage der (geänderten) englischsprachigen Fassung). 

Sie regen außerdem an, den Studienverlaufsplan für den Masterstudiengang Electrical Sys-

tems Engineering – analog zu dem konsekutiven Studienprogramm – in die Prüfungsord-

nung aufzunehmen oder auf sonstige Weise den Studierenden zugänglich zu machen. 

Ergänzende Bewertungen zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates (AR-Kriterium 

2.8) sind nicht erforderlich. 

Die Vergabe eines englischsprachigen Diploma Supplement ist in der Prüfungsordnung 

geregelt. Den Unterlagen liegen studiengangspezifische Muster in englischer Sprache bei. 
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Zusätzlich zur Abschlussnote werden weder statistische Daten gemäß ECTS Users‘ Guide, 

noch wird eine relative ECTS-Note vergeben. 

Die Gutachter nehmen das vorliegende Diploma Supplement für die Studiengänge zur 

Kenntnis. Nach ihrem Urteil gibt das Diploma Supplement Auskunft über Struktur, Niveau 

und Inhalt des Studiengangs und der individuellen Leistung sowie über das Zustandekom-

men der Abschlussnote. Allerdings sind dem Diploma Supplement derzeit Informationen zur 

Einordnung der Gesamtnote zu entnehmen. Die Gutachter sehen daher die Notwendigkeit, 

zusätzlich zu der deutschen Abschlussnote die statistischen Daten gemäß dem ECTS- 

Users‘ Guide in Zeugnis oder Diploma Supplement auszuweisen. 

Ergänzende Bewertung zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates (AR-Kriterium 2.2, 

2.8):sind nicht erforderlich. 

B-8 Diversity & Chancengleichheit 

Die Hochschule legt folgendes Konzept zur Berücksichtigung der diversen Mitgliedergruppen 

(Studierende und Lehrende mit Kind, aus dem Ausland, mit gesundheitlichen Beeinträchti-

gungen etc.) und zur Geschlechtergerechtigkeit vor: a) Die Gleichstellungsbeauftragte unter-

stützt und berät die Hochschulleitung, die Fakultäten und die Gremien der Universität Pader-

born bei der Umsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern an der Hochschule. 

Dabei ist es Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten, insbesondere auf den Abbau beste-

hender struktureller Benachteiligung hinzuwirken und gleichstellungsrelevante Projekte und 

Maßnahmen zu initiieren. b) Die interdisziplinär arbeitende Initiative „Frauen gestalten die 

Informationsgesellschaft“ soll Gender-Studien mit der bisherigen Forschung zum Thema 

Informationsgesellschaft verknüpfen. Neben der wissenschaftlichen Analyse soll sie auf der 

praktischen Ebene das Ziel verfolgen, den Frauenanteil in allen MINT-Studiengängen und  

-Wissenschaftsbereichen zu erhöhen und mit dem Projekt "Mädchen machen MINT" bereits 

Mittel- und Oberstufenschülerinnen Einblicke in die sogenannten MINT-Fächer ermöglichen. 

c) Die Hochschule verfügt über ein Zentrum für Geschlechterstudien / Gender Studies als 

Einrichtung der Fakultät für Kulturwissenschaften. Das Zentrum soll das bestehende Lehr- 

und Forschungsangebot im Bereich der Geschlechterforschung ausweiten und über gender-

spezifische Veranstaltungen informieren. In einem Forschungskolloquium soll es den wis-

senschaftlichen Nachwuchs dazu ermutigen, in theoretischen und empirischen Arbeiten 

Frauen- und Geschlechterfragen zu fokussieren. Weiterhin ist die Hochschule seit 2005 als 

„familiengerechte Hochschule“ zertifiziert. 

Die Belange von Studierenden mit Behinderungen und chronisch kranken Studierenden 

werden laut Auskunft vor allem bei der baulichen Entwicklung der Hochschule sowie im 

Rahmen die Nachteilsausgleichsregelung für die Erbringung von Prüfungsleistungen berück-

sichtigt.  

Ergänzende Bewertung zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates (AR-Kriterium 2.3 

2.4, 2.5, 2.8, 2.11): 

http://groups.uni-paderborn.de/women/
http://groups.uni-paderborn.de/women/
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Die Gutachter stellen fest, dass die Hochschule über ein Gleichstellungs- und Diversity-

Konzept verfügt und dieses auch umsetzt. Besonders die Initiative „Frauen gestalten die In-

formationsgesellschaft“ sowie durch die Arbeit des Zentrums für Geschlechterstudien er-

scheinen ihnen im Hinblick auf die Erhöhung des Frauenanteils bei den Lehrenden und Stu-

dierenden der vorliegenden Studiengänge viel versprechend und unterstützenswert. 

B-9 Perspektive der Studierenden 

Aus den Rückmeldungen der Studierenden ergibt sich eine generell positive Grundstim-

mung gegenüber der Hochschul- und Studiengangwahl. Die Folgerungen der Gutachter aus 

dem Gespräch sind in die jeweiligen Abschnitte des vorliegenden Berichtes eingeflossen.  

C Nachlieferungen 

Um im weiteren Verlauf des Verfahrens eine abschließende Bewertung vornehmen zu kön-

nen, bitten die Gutachter um die Ergänzung bislang fehlender oder unklarer Informationen im 

Rahmen von Nachlieferungen gemeinsam mit der Stellungnahme der Hochschule zu den 

vorangehenden Abschnitten des Akkreditierungsberichtes: 

1. Informationen über den Status der Wiederbesetzung der bestehenden Vakanzen in den 

Fachgebieten Automatisierungstechnik und Schaltungstechnik und über die Sicherstel-

lung der Lehre der beiden Fachgebiete in der Übergangszeit 

D Nachtrag/Stellungnahme der Hochschule (06.06.2011) 

Wiederbesetzung Automatisierungstechnik – Sicherstellung der Lehre 

Die Professur Automatisierungstechnik (Nachfolge Prof. Dörrscheidt) ist seit dem Jahre 2005 

trotz wiederholter Berufungsverfahren noch nicht wiederbesetzt. Das Institut hat das Beset-

zungsverfahren vorerst eingestellt und zwar bis zur Klärung der Einrichtung eines neuen 

Studienganges Mechatronik, die zurzeit gemeinsam mit der Fakultät für Maschinenbau dis-

kutiert wird. 

Trotz dieser Besetzungslücke ist die Lehre kontinuierlich weitergeführt worden, weil die 

Pflichtveranstaltung Regelungstechnik A und die Wahlpflichtveranstaltung Regelungstechnik 

B im Lehr- und Prüfungsbetrieb vom Fachgebiet Steuerungs- und Regelungstechnik (Prof. 

Gausch) ohne Unterbrechung weitergeführt wurde und auch weitergeführt wird. Für Kontinui-

tät im Wahlbereich des Fächerkatalogs Prozessdynamik ist ebenfalls gesorgt, weil nach dem 

Ausscheiden des letzten Mitarbeiters von Prof. Dörrscheidt aus dem aktiven Dienst nun vom 

Fachgebiet Steuerungs- und Regelungstechnik neben den fachgebietseigenen Wahlveran-

staltungen neue Wahlveranstaltungen mit verstärkten Anwendungsbezug ab dem kommen-

den Semester angeboten werden. Eine befristete Mitarbeiterstelle für die Betreuung dieser 

Lehrveranstaltungen im Übungsbetrieb ist im Stellenplan des Instituts bereits vorgesehen 

und wird aller Voraussicht ab Oktober 2011 besetzt. 

http://groups.uni-paderborn.de/women/
http://groups.uni-paderborn.de/women/
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Damit wird den Studierenden in der Übergangszeit bis zur Nachbesetzung der Stelle von 

Prof. Dörrscheidt ein ausgewogenes Lehrangebot in der Regelungs- und Automatisierungs-

technik unterbreitet. 

 

D2 Wiederbesetzung Schaltungstechnik – Sicherstellung der Lehre 

Das Berufungsverfahren zur Wiederbesetzung der Schaltungstechnik läuft derzeit. Mit dem 

Erstplatzierten haben bereits Gespräche stattgefunden, und die Hochschule wird ihm bis 

Mitte Juni ein attraktives Angebot unterbreiten. Um die Lehre während der Vakanz der Stelle 

weiterzuführen, hat Herr Dr.-Ing. Mario Porrmann die Vertretung der Stelle übernommen. 

Ebenso wurden die Verträge der wissenschaftlichen Mitarbeiter entsprechend verlängert und 

zusätzliche Lehraufträge erteilt, so dass ein uneingeschränkter Lehr- und Übungsbetrieb 

auch in der Übergangszeit gesichert ist. 

 

D3 Stellungnahme des Instituts für Elektrotechnik und Informationstechnik 

zum Akkreditierungsbericht 

Die Programmverantwortlichen des Instituts haben den Akkreditierungsbericht sorgfältig stu-

diert und sich mit den Änderungsvorschlägen, Hinweisen und Anregungen gründlich ausei-

nandergesetzt und geben dazu die folgende grundsätzliche Stellungnahme ab: Wir sehen in 

dem Bericht über weite Strecken eine Übereinstimmung mit den Ergebnissen der Diskussio-

nen, die zu vielen kritischen Punkten im Zuge des Audits geführt wurden. Um die Zuordnung 

zu den entsprechenden Passagen des Akkreditierungsberichts zu erleichtern, findet sich am 

Ende der folgenden Absätze eine Seitenangabe [s]. 

So hat die Diskussion deutlich gemacht, dass die von uns beabsichtigte und tatsächlich be-

folgte Vermittlung von Fertigkeiten und Kompetenzen in den Akkreditierungsunterlagen nicht 

zum Ausdruck kommt. Seit der Akkreditierung der Master-Studiengänge Berufsbildung Elekt-

rotechnik und Berufsbildung Maschinenbau ist im Institut die berufsfeldorientierte Fachdidak-

tik zur Sicherstellung der einschlägigen Lehr- und Forschungsfelder mit einer Professur fach-

lich vertreten. Mit dieser kompetenten Unterstützung aus der Fachdidaktik werden wir eine 

Verbesserung der Darstellung der Studienziele und Lernergebnisse erreichen und sie dann 

für die Studierenden durch Veröffentlichung auf den Studiengangsseiten im Internet zugäng-

lich machen.  [8] 

Mit derselben kompetenten Unterstützung streben wir eine Überarbeitung der beiden Modul-

handbücher an, um die aufgezeigten Mängel, insbesondere die Vermischung von Lehrinhal-

ten und Lernergebnissen, zu beseitigen. Modulbeschreibungen von Projekt- und Abschluss-

arbeiten, die wir bislang wegen fehlender inhaltlicher Eingrenzung nicht verfasst haben, wer-

den wir ohne diesen Inhaltsbezug mit Blick auf die Qualifikationsziele dieser Module den 

Modulhandbüchern hinzufügen. Darüber hinaus sind wir wegen der mittlerweile besetzten 

Professur für Signal- und Systemtheorie und einer internen Entscheidung über Lehraufträge 
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in der Lage, fehlende Modulbeschreibungen in das Modulhandbuch für den Master-

Studiengang Electrical Systems Engineering aufzunehmen; die Beschreibungen der berufs-

bildenden Module des Bachelor-Studienganges Elektrotechnik werden wir aus dem Modul-

handbuch des Master-Studienganges Berufsbildung Elektrotechnik übertragen.  [9,10] 

Tatsächlich werden viele fachlich vertiefende Wahlpflichtveranstaltungen im 2. Abschnitt des 

Bachelor-Studiums Elektrotechnik von experimentellen Anwendungen begleitet. Wir werden 

diesen Anwendungsbezug in den entsprechenden Modulbeschreibungen hervorheben. Nach 

unserer Auffassung ist ein gewisser Anwendungsbezug auch im Pflichtbereich des Bachelor-

Studiums, etwa im Rahmen des Programmierprojekts und der Laborexperimente konkret 

ersichtlich; darüber hinaus ist es unter den Dozenten des Instituts auch im Pflichtbereich weit 

verbreitet, in den Lehrveranstaltungen die Entwicklung von Methoden am Experiment zu 

motivieren bzw. den Einsatz von Methoden zu demonstrieren. Wir meinen, mit solchen Pra-

xisbezügen die berufsbefähigenden Kompetenzen im Bachelor-Studium zu fördern.  [12] 

Wir können nachvollziehen, dass man der geltenden Regelung für das Vorpraktikum eine 

studienzeitverlängernde Wirkung zuschreibt; deshalb wird die Regelung dahingehend ange-

passt, dass die Ableistung des Vorpraktikums gemeinsam mit den Voraussetzungen für den 

Eintritt in den 2. Abschnitt des Bachelor-Studiums geprüft wird.  [13] 

Ebenso räumen wir ein, dass die Unterschiede zwischen einem gleichwertigen, einem ver-

gleichbaren bzw. einem einschlägigen Studienabschluss zwar intern bekannt sind, aber ex-

terne Bewerber nicht zweifelsfrei erkennen können, ob bzw. welche Voraussetzungen sie für 

die Aufnahme eines Master-Studiums erfüllen. Wir werden diesem Umstand dadurch Rech-

nung tragen, dass wir auf den Internetseiten des Instituts und der Studienberatung die Be-

griffe und die damit verbundenen Anforderungen für den Einstieg in ein Master-Studium er-

läutern.  [14] 

Die Anregung, für das Studium generale einen konkreten Katalog empfohlener Fächer anzu-

geben, werden wir ebenfalls aufgreifen. [16] 

Zum besseren Abgleich des kompetenzorientierten Prüfungskonzeptes mit dem Modularisie-

rungskonzept bevorzugen wir die Aufspaltung von derzeit umfangreichen Modulen in ihre 

Teilmodule, die dann als eigenständige Module weitergeführt werden. Wegen der vielfältigen 

Verwendung der Module in anderen (akkreditierten) Studiengängen nicht nur der Elektro-

technik sondern auch anderer Lehreinheiten, sind zur Klärung dieser Frage eine Reihe von 

Sondierungsgesprächen mit anderen Lehreinheiten zu führen. Deswegen sind wir derzeit 

noch nicht in der Lage, uns in dieser Stellungnahme eindeutig zu positionieren.  [17] 

Wir schätzen es, dass unser Betreuungsangebot von den Studierenden ausdrücklich hervor-

gehoben wird und werden uns bemühen, dieses Angebot künftig in der Studieneingangspha-

se stärker zu gewichten. Ein von uns bereits betriebenes Mentorenprogramm zur Begleitung 

eines jeden Studierenden durch einen Hochschullehrer ab dem ersten Semester an wurde 

von den Studierenden nicht in dem Maße angenommen, wie wir es uns erhofft hatten, so 

dass künftig andere Wege zu suchen sind. Jedenfalls wird aus Mitteln des Bund-Länder-
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Programms „Qualität der Lehre“ im Institut demnächst eine Betreuungsstelle für das Lern-

zentrum eingerichtet - wir werden prüfen, ob diese Stelle dazu eingebunden werden kann.[19] 

Im Zuge der Internationalisierung strebt das Institut an, die Webseiten auch durchgängig auf 

Englisch zur Verfügung zu stellen. Dies betrifft insbesondere auch alle Informationen zum 

Studium. Somit werden auch die internationalen Studierenden des Master-Studienganges 

Electrical Systems Engineering besser eingebunden. [19] 

Wie oben schon angesprochen, wollen wir das gegenwärtige Prüfungskonzept mit seiner 

Ausrichtung an Teilmodule beibehalten, u. a. weil es uns für die Einhaltung der Regelstudi-

enzeit als förderlich erscheint. Wir wollen daher versuchen, die Erfassung der Lernziele ei-

nes jeden Moduls durch Änderungen im Modulzuschnitt zu erreichen. Davon unberührt wer-

den wir in den Modulhandbüchern die Beschreibung der Prüfungsform bzw. der Erbringung 

der Studienleistung für die Module Projektarbeit bzw. Laborpraktikum verankern.  [20] 

Es ist im Institut gängige Praxis, dass bei der Beurteilung von Abschlussarbeiten wenigstens 

ein Prüfer aus dem Kreis der hauptamtlichen Hochschullehrer stammt; Formulierungen in 

den Prüfungsordnungen, die daran zweifeln lassen, werden wir ändern.  [21] 

Den Hinweis, dass Leistungspunkte auch bereits bei erfolgreichem Abschluss eines Moduls 

vergeben werden können, verstehen wir so, dass dafür nicht notwendigerweise eine Prü-

fungsleistung erbracht werden muss, sondern auch eine andere (z. B. nicht benotete) Studi-

enleistung reicht.  [21] 

Erläuterungen zur Sicherstellung der Lehre in den Fächern Automatisierungstechnik und 

Schaltungstechnik finden sich in den obigen Kapiteln D1 und D2. Im Modulhandbuch ist in 

der Beschreibung des Moduls Mikrosystemtechnik für das Fach Schaltungstechnik kein 

Dozentenname angegeben; dies ist ein Versehen. [21] 

Zur Empfehlung der Gutachter, das Qualitätssicherungssystem zur kontinuierlichen Verbes-

serung der gegenständlichen Studiengänge zu nutzen und es dafür auf der Ebene der Studi-

engänge konsequent umzusetzen und weiterzuentwickeln, wollen wir auf die Stellungnahme 

aus der Hochschulverwaltung im Kapitel D4 hinweisen.  [25] 

Über die Rechtswirksamkeit der endgültigen Versionen der Prüfungsordnungen inklusive der 

bereits erstellten englischen Version der Prüfungsordnung für den Master-Studiengang ESE  

wird die Akkreditierungsagentur informiert.  [26] 

Wir vermerken, dass der Studienverlaufsplan für den Master-Studiengang ESE im Modul-

handbuch enthalten und damit den Studierenden zugänglich ist; die Anregung, den Plan in 

den Anhang zur Prüfungsordnung aufzunehmen, greifen wir gerne auf.  [26] 

Die Ausweisung der Gesamtnote nach erfolgreichem Abschluss des Studiums als relative 

Note gemäß ECTS-Bewertungsskala in den Diploma Supplements soll künftig vom Prü-

fungssekretariat der Hochschule automatisiert durchgeführt werden; die Reaktion des Insti-
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tuts auf eine diesbezügliche Empfehlung im Rahmen der Erst-Akkreditierung wurde im 

Selbstbericht zur gegenständlichen Re-Akkreditierung missverständlich formuliert.  [27] 

 

D4 Stellungnahme des Dezernats für Qualitätsmanagement, Studien- und 

Prüfungsangelegenheiten 

Hochschulweite Absolventenstudien an der Universität Paderborn - Auswertung der 

Daten für die Absolventen des Bachelor-/Masterstudiengangs Elektrotechnik 

Die Universität Paderborn führt seit 2007 hochschulweite Absolventenbefragungen durch. 

Bisher fanden vier Erhebungen statt. Befragt wurden die Prüfungsjahrgänge 2006, 2007 und 

2008. Die Befragungen fanden ein bis zwei Jahre nach Studienabschluss statt. Für den Prü-

fungsjahrgang 2006 wird derzeit erstmals eine zweite Befragung vier bis fünf Jahre nach 

Studienabschluss durchgeführt. Themenschwerpunkte bilden innerhalb der Erstbefragung 

die rückblickende Bewertung des Studiums und der Berufseinstieg sowie innerhalb der zwei-

ten Befragung der weitere Bildungs- und Berufsverlauf der Absolventen.  

Eingebunden sind die Paderborner Absolventenstudien in das bundesweite Kooperations-

projekt Absolventenstudien (KOAB) des Internationalen Zentrums für Hochschulforschung 

(INCHER) Kassel, an dem sich derzeit über 40 Hochschulen beteiligen.  

Für alle Studieninteressierten, Studierenden und Absolventen werden Berichte mit den zent-

ralen Ergebnissen der einzelnen Befragungen erstellt und auf den Internetseiten der Univer-

sität Paderborn veröffentlicht (www2.uni-paderborn.de/absolventenstudien). Im Rahmen der 

Qualitätssicherung von Studium und Lehre finden fakultätsspezifische Berichte Verwendung. 

Hierin werden die zentralen Ergebnisse bezogen auf die jeweilige Fakultät insgesamt sowie 

bezogen auf Studiengänge mit mindestens zehn Befragungsteilnehmern festgehalten.  

Die systematische Befragung aller Absolventen an der Universität Paderborn und demnach 

auch der Absolventen des Instituts für Elektrotechnik und Informationstechnik ist an der Uni-

versität Paderborn implementiert. Derzeit liegen jedoch trotz der hohen Beteiligung an den 

bisherigen Absolventenbefragungen von zuletzt nahezu 50% für spezifische Studiengänge z. 

T. noch sehr geringe bzw. keine Fallzahlen vor. 

Für den Bachelor-/Masterstudiengang Elektrotechnik nahmen an der Befragung des Prü-

fungsjahrgangs 2007 jeweils ein Bachelor- und ein Masterabsolvent teil, an der Befragung 

des Prüfungsjahrgangs 2008 sieben Bachelor- und ein Masterabsolvent, sodass eine 

studiengangsspezifische Auswertung bisher nicht möglich war. Zukünftig ist geplant mehrere 

Prüfungsjahrgänge zusammenzufassen und Cluster zu bilden, sodass Auswertungen auch 

für Studiengänge mit kleinen Fallzahlen möglich werden. 
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E Bewertung der Gutachter (11.06.2011) 

Stellungnahme: 

Positiv hervorzuheben sind die Einrichtung der Teilzeitstudiengänge, die Internationalisie-

rung durch den neu eingerichteten englischsprachigen Masterstudiengang, das gute Ver-

hältnis von Lehrenden und Studierenden sowie die sehr gute Betreuung durch die Lehren-

den. 

Die verbesserungswürdigen Punkte finden sich in den Auflagen und Empfehlungen wieder. 

Aus der Nachlieferung zu den personellen Ressourcen können sich die Gutachter ein Bild 

über den Status der Wiederbesetzung der vakanten Professuren auf den Gebieten Automa-

tisierungstechnik und Schaltungstechnik machen. Sie würdigen die (wenngleich bisher er-

folglosen) Bemühungen zur Wiederbesetzung der Professur für Automatisierungstechnik und 

können die interne Strategie, die erneute Ausschreibung auch von der Entscheidung über 

die Einrichtung eines Studiengangs Mechatronik abhängig zu machen, nachvollziehen. Die 

Absicherung der Lehre im Pflichtfach Regelungstechnik sowie im Wahlbereich des Fächer-

katalogs Prozessdynamik sehen sie durch die Neuzuständigkeit des Fachgebiets Steue-

rungs- und Regelungstechnik ausreichend gewährleistet. Dabei gehen die Gutachter davon 

aus, dass die Wiederbesetzung der genannten Professur, ob mit automatisierungstechni-

schem oder mechatronischem Profil, die Lehre in den fraglichen Fächern ggf. weiter entlas-

ten kann. Gleichzeitig begrüßen sie den augenscheinlich weit fortgeschrittenen Stand des 

Berufungsverfahrens im Fall der Professur für Schaltungstechnik. Auch hier hat die Fakultät 

für die Übergangszeit aus Sicht der Gutachter genügend Vorsorge zur Absicherung der Leh-

re getroffen. 

Die Gutachter würdigen den ausgesprochen produktiven Qualitäts-Diskurs mit der Hoch-

schule, den sie schon in den Auditgesprächen feststellen konnten, und den sie in der Stel-

lungnahme der Hochschule fortgesetzt finden. 

 So nimmt die Hochschule nach ihrem Eindruck die im vorliegenden Bericht gegebenen 

kritischen Hinweise und Anregungen konstruktiv auf. Namentlich die in Aussicht genom-

menen Maßnahmen zur kompetenzorientierten Abstimmung des Modularisierungs- und 

Prüfungskonzeptes (siehe unten, A.1) und damit in Zusammenhang die Weiterentwick-

lung der Kompetenzorientierung bei der Beschreibung von Studienzielen 

(Studiengangsprofil), übergeordneten Lernergebnissen (Qualifikationsprofil der Absolven-

ten) und Modulzielen (siehe unten, A.2 und E.1) begrüßen die Gutachter nachdrücklich. 

Das gilt ebenso für die angekündigte Überarbeitung der Modulhandbücher in den über 

die Lernzielbeschreibung hinaus genannten Punkten (siehe unten, A.2) und die erforder-

lichen Detailanpassungen in den studiengangsbezogenen Ordnungen.  

 Hinsichtlich der missverständlichen Formulierung der fachlich-inhaltlichen Zugangsvor-

aussetzungen für die Masterstudiengänge unterstützen die Gutachter die geplante Inten-

sivierung der Beratung und Information von Studieninteressierten und Studierenden, hal-
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ten aber darüber hinausgehend eine verbindliche Klärung für unverzichtbar (siehe unten, 

A.7).  

 Als flankierende Maßnahme der Internationalisierungsstrategie der Hochschule erscheint 

den Gutachtern das Ziel, die Webseiten der Hochschule durchgängig auch in englischer 

Sprache verfügbar zu machen, äußerst sinnvoll. Das wird ihrer Ansicht nach auch dem 

internationalen Masterstudiengang Electrical Systems Engineering zugutekommen. 

 Die Gutachter bewerten das Qualitätssicherungskonzept der Hochschule – wie an ande-

rer Stelle des vorliegenden Berichts bereits näher ausgeführt – als ein prinzipiell taugli-

ches Instrument zur Steuerung der Qualitätsentwicklung in den hochschulischen Kern-

prozessen Forschung und Lehre. Die unbefriedigende und nicht ausreichende Rücklauf-

quote stellt aber für die vorliegenden Studiengänge ihrer Ansicht nach nur einen Pro-

blemkreis dar. Von grundsätzlicherer Bedeutung ist, dass die im Rahmen hochschulwei-

ter Erhebungen erfragten Informationen naturgemäß für die Feinsteuerung auf Studien-

gangsebene kaum aussagekräftige Ergebnisse hervorbringen können. Die Gutachter be-

stätigen daher ausdrücklich ihre Empfehlung, nicht nur generell die Absolventenbefra-

gungen fortzuführen und die gewonnenen Daten zum Aufbau einer Absolventenverblei-

bestatistik zu nutzen, sondern unter Mitarbeit der verantwortlichen Fakultät auch 

studiengangsspezifisch verwertbare Informationen zu erheben. 

 Da die in der Stellungnahme der Hochschule beschriebenen Maßnahmen und Planungen 

vorerst jedoch nur Absichtserklärungen darstellen, halten die Gutachter bis zur Umset-

zung an den hierzu am Audittag formulierten Auflagen und Empfehlungen unverändert 

fest. 

E-1 Empfehlung zur Vergabe des Siegels der ASIIN  

Die Gutachter empfehlen der Akkreditierungskommission für Studiengänge, dem Bachelor- 

und dem Masterstudiengang Elektrotechnik (Vollzeit und Teilzeit) sowie dem Masterstudien-

studiengang Electrical Systems Engineering der Universität Paderborn unter den nachfol-

genden Auflagen und Empfehlungen das ASIIN-Siegel vorerst auf ein Jahr befristet zu ver-

leihen. Die Verleihung des Siegels der ASIIN verlängert sich bei fristgerechter Erfüllung der 

Auflagen für den Bachelor- und den Masterstudiengang Elektrotechnik (Vollzeit und Teilzeit) 

bis zum 30.09.2018, für den Masterstudiengang Electrical Systems Engineering bis zum 

30.09.2016. 

E-2 Empfehlung zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrats 

Die Gutachter empfehlen der Akkreditierungskommission für Studiengänge, den Bachelor- 

und den Masterstudiengang Elektrotechnik (Vollzeit und Teilzeit) sowie den Masterstudien-

studiengang Electrical Systems Engineering der Universität Paderborn unter den nachfol-

genden Auflagen und Empfehlungen vorerst auf ein Jahr befristet mit dem Siegel des Akkre-

ditierungsrates zu akkreditieren. Die fristgerechte Erfüllung der Auflagen verlängert dabei die 

Akkreditierung mit dem Siegel des Akkreditierungsrates für den Bachelor- und den Master-
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studiengang Elektrotechnik (Vollzeit und Teilzeit) bis zum 30.09.2018, für den Masterstudi-

engang Electrical Systems Engineering bis zum 30.09.2016. 

Auflagen und Empfehlungen für die zu vergebenden Siegel 

Für alle Studiengänge ASIIN AR 

1. Modularisierungs- und Prüfungskonzept sind so aufeinander abzustimmen, 

dass  

x x 

a. durchgängig inhaltlich abgestimmte Studieneinheiten mit Bezug zu den 

Studiengangszielen entstehen und die Modulziele mit der vorgesehe-

nen Prüfung im Zusammenhang erfasst werden und  

x x 

b. darüber hinaus prinzipiell pro Modul nur eine Prüfung vorgesehen ist. 

Leistungspunkte können grundsätzlich auch bereits bei erfolgreichem 

Abschluss eines Moduls vergeben werden. 

x x 

2. Für die Studierenden und Lehrenden muss ein aktuelles Modulhandbuch 

vorliegen. Dabei sind die im Akkreditierungsbericht vermerkten Anforde-

rungen an die Modulbeschreibungen zu berücksichtigen (Kompetenzorien-

tierung der Lernzielbeschreibungen / Verdeutlichung des Anwendungsbe-

zugs in Fachmodulen (nur Bachelorstudiengang Elektrotechnik) / Anpas-

sung der Modulbeschreibungen gem. A.1 / Prüfungsnachweis Laborprakti-

kum / Integration des Auswahlkatalogs im überfachlichen Bereich (nur Ba-

chelorstudiengang Elektrotechnik) / Ergänzung fehlender bzw. unvollstän-

diger Modulbeschreibungen). 

x x 

3. Es muss sichergestellt sein, dass mindestens einer der Prüfer der Ab-

schlussarbeit aus dem Kreis der hauptamtlichen Hochschullehrer kommt, 

die den Studiengang tragen. 

x - 

4. Zusätzlich zu der deutschen Abschlussnote sind die statistischen Daten 

gemäß dem ECTS- Users‘ Guide in Zeugnis oder Diploma Supplement 

vorzusehen. 

x x 

5. Die in Kraft gesetzten Prüfungsordnungen sind vorzulegen (und Vorlage 

der englischsprachigen Fassung für den Masterstudiengang Electrical Sys-

tems Engineering). 

x x 

Für den Bachelorstudiengang 
 

6. Der Nachweis des vollständigen Vorpraktikums muss spätestens nach vier 

Semestern vorliegen. 

x - 
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Für die Masterstudiengänge 
 

7. Der Fachbezug des ersten Studienabschlusses ist in der Zugangsregelung 

eindeutig und nachvollziehbar zu definieren. 

x x 

Empfehlungen ASIIN AR 

Für alle Studiengänge 
 

1. Es wird empfohlen, die kompetenzorientierte Beschreibung der angestreb-

ten Lernergebnisse weiter zu verbessern. Die Studienziele und (überge-

ordneten) Lernergebnisse sollten für die Studierenden zugänglich gemacht 

und so verankert werden, dass diese sich darauf berufen können. 

x x 

2. Es wird empfohlen, das Qualitätssicherungssystem für die vorliegenden 

Studiengänge konsequent umzusetzen und weiter zu entwickeln und die 

gewonnenen Daten für kontinuierliche Verbesserungen zu nutzen. Insbe-

sondere sollten die begonnenen Absolventenbefragungen systematisch 

und studiengangsspezifisch fortgeführt werden. Die Ergebnisse sollten für 

eine Absolventenverbleibestatistik genutzt werden, mit der der Studiener-

folg bei der Reakkreditierung belegt werden kann.  

x x 

3. Es wird empfohlen, zur Verbesserung der Studienbedingungen in der Stu-

dieneingangsphase das Betreuungsangebot in geeigneter Weise zu ver-

stetigen. 

x - 

Für den Bachelorstudiengang 
 

4. Es wird empfohlen, den Praxisbezug im Grundstudium durch geeignete 

studienorganisatorische oder curriculare Maßnahmen stärker zu betonen, 

um so die berufsbefähigenden Kompetenzen der Absolventen zu fördern. 

x x 

Für den Bachelor- und den Masterstudiengang Elektrotechnik 
 

5. Es wird empfohlen, die Prüfungsform des Moduls „Projektarbeit“ in der 

jeweiligen Prüfungsordnung – analog zum Masterstudiengang Electrical 

Systems Engineering – verbindlich zu beschreiben. 

x x 
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F Stellungnahme des Fachausschusses 02 – Elektro-/Informations-

technik (17.06.2011) 

Bewertung: 

Der Fachausschuss erörtert das Verfahren. In seiner Bewertung der Modularisierung folgt er 

der Einschätzung der Gutachter, insbesondere auch der Hervorhebung des engen Zusam-

menhangs mit einem kompetenzorientierten Prüfungskonzept. Er hält es bei diesem Sach-

verhalt auch für nachvollziehbar, dass die Gutachter die betreffende Auflage sowohl für die 

Vergabe des ASIIN-Siegels wie die des Siegels des Akkreditierungsrates für erforderlich 

halten. Der Fachausschuss schließt sich dem Votum der Gutachter vollinhaltlich an. 

F-1 Empfehlung zur Vergabe des Siegels der ASIIN  

Der Fachausschuss empfiehlt der Akkreditierungskommission für Studiengänge, dem Bache-

lor- und dem Masterstudiengang Elektrotechnik (Vollzeit und Teilzeit) sowie dem Masterstu-

dienstudiengang Electrical Systems Engineering der Universität Paderborn unter den in Ab-

schnitt E genannten Auflagen und Empfehlungen das ASIIN-Siegel vorerst auf ein Jahr be-

fristet zu verleihen. Die Verleihung des Siegels der ASIIN verlängert sich bei fristgerechter 

Erfüllung der Auflagen für den Bachelor- und den Masterstudiengang Elektrotechnik (Vollzeit 

und Teilzeit) bis zum 30.09.2018, für den Masterstudiengang Electrical Systems Engineering 

bis zum 30.09.2016. 

F-2 Empfehlung zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrats 

Der Fachausschuss empfiehlt der Akkreditierungskommission für Studiengänge weiterhin, 

den Bachelor- und den Masterstudiengang Elektrotechnik (Vollzeit und Teilzeit) sowie den 

Masterstudienstudiengang Electrical Systems Engineering der Universität Paderborn unter 

den in Abschnitt E genannten Auflagen und Empfehlungen vorerst auf ein Jahr befristet mit 

dem Siegel des Akkreditierungsrates zu akkreditieren. Die fristgerechte Erfüllung der Aufla-

gen verlängert dabei die Akkreditierung mit dem Siegel des Akkreditierungsrates für den Ba-

chelor- und den Masterstudiengang Elektrotechnik (Vollzeit und Teilzeit) bis zum 30.09.2018, 

für den Masterstudiengang Electrical Systems Engineering bis zum 30.09.2016. 

G Beschluss der Akkreditierungskommission für Studiengänge 

(28.06.2011) 

Bewertung: 

Die Akkreditierungskommission für Studiengänge diskutiert das Verfahren. Die Auflage 1 

(Modularisierungs- und Prüfungskonzept) hält sie inhaltlich für angemessen, passt sie aber 

ihrer (neuen) Grundsatzentscheidung zum Umgang mit den bezüglichen KMK-Vorgaben zu 

Modulgrößen und Prüfungsereignissen an. Dadurch soll der Hochschule auch verdeutlicht 
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werden, dass einerseits Modularisierungs- und Prüfungskonzept grundsätzlich kompetenz-

orientiert korrespondieren müssen (A.1, Satz 1) und andererseits, inwieweit nach Maßgabe 

dieses Grundsatzes Abweichungen begründet sein können (A.1, Satz 2). Weiterhin passt die 

Akkreditierungskommission die Auflage 2 (Modulhandbuch) ihrer diesbezüglichen (neuen) 

Grundsatzentscheidung an. Hinsichtlich der Auflage 6 (Vorpraktikum) kann sie zwar die Mo-

tivation der Gutachter für die Abweichung von dem Grundsatzbeschluss, den Nachweis des 

Vorpraktikums spätestens bis zum Ende des dritten Semesters zu fordern, nachvollziehen. 

Allerdings sieht die Akkreditierungskommission hier auch ein mögliches Einfallstor zur Auf-

weichung der mit dieser Anforderung gezogenen Grenzlinie. Sie weist nachdrücklich darauf 

hin, dass mit der Grundsatzentscheidung vor allem auch dem propädeutischen und orientie-

renden Charakter des Vorpraktikums Rechnung getragen werden sollte, der mit jedem spä-

teren Nachweis notwendig in den Hintergrund tritt. Mehrheitlich spricht sie sich nach einge-

hender Diskussion dafür aus, in vorliegenden Falle, ausnahmsweise, vom Grundsatzbe-

schluss abzuweichen, legt aber Wert auf die Feststellung, hiermit keinerlei Präjudiz für künf-

tige Entscheidungen gesetzt zu haben. Hinsichtlich der Empfehlung 6 (Praxisbezug im Ba-

chelorstudiengang) scheint ihr der Bezug auf das „Grundstudium“ unpassend, da der Gut-

achterbericht in diesem Punkt ganz grundsätzlich den Anwendungsbezug des Studiengangs 

fokussiert. Die Kommission streicht die Spezifizierung daher ebenso wie sie die nähere Be-

stimmung der der möglichen Maßnahmen zur Stärkung des Praxisbezugs („studienorganisa-

torische oder curriculare“) für verzichtbar hält und eine entsprechende Anpassung der Emp-

fehlung vornimmt. 

G-1 Entscheidung zur Vergabe des Siegels der ASIIN  

Die Akkreditierungskommission für Studiengänge beschließt, dem Bachelor- und dem Mas-

terstudiengang Elektrotechnik (Vollzeit und Teilzeit) sowie dem Masterstudienstudiengang 

Electrical Systems Engineering der Universität Paderborn unter den nachfolgenden Auflagen 

und Empfehlungen das ASIIN-Siegel vorerst auf ein Jahr befristet zu verleihen. Die Verlei-

hung des Siegels der ASIIN verlängert sich bei fristgerechter Erfüllung der Auflagen für den 

Bachelor- und den Masterstudiengang Elektrotechnik (Vollzeit und Teilzeit) bis zum 

30.09.2018, für den Masterstudiengang Electrical Systems Engineering bis zum 30.09.2016. 

G-2 Entscheidung zur des Siegels des Akkreditierungsrats 

Die Akkreditierungskommission für Studiengänge beschließt weiterhin, den Bachelor- und 

den Masterstudiengang Elektrotechnik (Vollzeit und Teilzeit) sowie den Masterstudienstudi-

engang Electrical Systems Engineering der Universität Paderborn unter den nachfolgenden 

Auflagen und Empfehlungen vorerst auf ein Jahr befristet mit dem Siegel des Akkreditie-

rungsrates zu akkreditieren. Die fristgerechte Erfüllung der Auflagen verlängert dabei die 

Akkreditierung mit dem Siegel des Akkreditierungsrates für den Bachelor- und den Master-

studiengang Elektrotechnik (Vollzeit und Teilzeit) bis zum 30.09.2018, für den Masterstudi-

engang Electrical Systems Engineering bis zum 30.09.2016. 
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Auflagen und Empfehlungen für die zu vergebenden Siegel 

Für alle Studiengänge ASIIN AR 

1. Modularisierungs- und Prüfungskonzept sind so aufeinander abzustimmen, 

dass durchgängig inhaltlich abgestimmte Studieneinheiten mit Bezug zu 

den Studiengangszielen entstehen und die Modulziele mit der vorgesehe-

nen Prüfung im Zusammenhang erfasst werden. Sofern die Hochschule 

von den Ländergemeinsamen Strukturvorgaben hinsichtlich Modulgrößen 

und zugehörigen Prüfungsereignissen  abweicht, muss sie nachweisen, 

dass sich dies positiv auf folgende Parameter auswirkt: inhaltlich in sich 

abgestimmte Lehr-/Lernpakete, Studierbarkeit, angemessene Prüfungsbe-

lastung, lernergebnisorientiertes Prüfen. 

x x 

2. Für die Studierenden und Lehrenden müssen aktuelle Modulbeschreibun-

gen vorliegen. Bei der Aktualisierung sind die im Akkreditierungsbericht 

vermerkten Anforderungen an die Modulbeschreibungen zu berücksichti-

gen (Kompetenzorientierung der Lernzielbeschreibungen / Verdeutlichung 

des Anwendungsbezugs in Fachmodulen (nur Bachelorstudiengang Elekt-

rotechnik) / Anpassung der Modulbeschreibungen gem. A.1 / Prüfungs-

nachweis Laborpraktikum / Integration des Auswahlkatalogs im überfachli-

chen Bereich (nur Bachelorstudiengang Elektrotechnik) / Ergänzung feh-

lender bzw. unvollständiger Modulbeschreibungen). 

x x 

3. Es muss sichergestellt sein, dass mindestens einer der Prüfer der Ab-

schlussarbeit aus dem Kreis der hauptamtlichen Hochschullehrer kommt, 

die den Studiengang tragen. 

x - 

4. Zusätzlich zu der deutschen Abschlussnote sind die statistischen Daten 

gemäß dem ECTS- Users‘ Guide in Zeugnis oder Diploma Supplement 

vorzusehen. 

x x 

5. Die in Kraft gesetzten Prüfungsordnungen sind vorzulegen (einschließlich 

der englischsprachigen Fassung für den Masterstudiengang Electrical Sys-

tems Engineering). 

x x 

Für den Bachelorstudiengang 
 

6. Der Nachweis des vollständigen Vorpraktikums muss spätestens nach vier 

Semestern vorliegen. 

x - 
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Für die Masterstudiengänge 
 

7. Der Fachbezug des ersten Studienabschlusses ist in der Zugangsregelung 

eindeutig und nachvollziehbar zu definieren. 

x x 

Empfehlungen ASIIN AR 

Für alle Studiengänge 
 

1. Es wird empfohlen, die kompetenzorientierte Beschreibung der angestreb-

ten Lernergebnisse weiter zu verbessern. Die Studienziele und (überge-

ordneten) Lernergebnisse sollten für die Studierenden zugänglich gemacht 

und so verankert werden, dass diese sich darauf berufen können. 

x x 

2. Es wird empfohlen, das Qualitätssicherungssystem für die vorliegenden 

Studiengänge konsequent umzusetzen und weiter zu entwickeln und die 

gewonnenen Daten für kontinuierliche Verbesserungen zu nutzen. Insbe-

sondere sollten die begonnenen Absolventenbefragungen systematisch 

und studiengangsspezifisch fortgeführt werden. Die Ergebnisse sollten für 

eine Absolventenverbleibestatistik genutzt werden, mit der der Studiener-

folg bei der Reakkreditierung belegt werden kann.  

x x 

3. Es wird empfohlen, zur Verbesserung der Studienbedingungen in der Stu-

dieneingangsphase das Betreuungsangebot in geeigneter Weise zu ver-

stetigen. 

x - 

Für den Bachelorstudiengang 
 

4. Es wird empfohlen, den Praxisbezug durch geeignete Maßnahmen stärker 

zu betonen, um so die berufsbefähigenden Kompetenzen der Absolventen 

zu fördern. 

x x 

Für den Bachelor- und den Masterstudiengang Elektrotechnik 
 

5. Es wird empfohlen, die Prüfungsform des Moduls „Projektarbeit“ in der 

jeweiligen Prüfungsordnung – analog zum Masterstudiengang Electrical 

Systems Engineering – verbindlich zu beschreiben. 

x x 
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H Prüfung von Änderungen (29.06.2012) 

H-1 Sachverhaltsdarstellung 

Der Bachelorstudiengang Elektrotechnik soll im zweiten Studienabschnitt (5. Und 6. Semes-

ter) den Studierenden die Möglichkeit geben, die Zulassungsvoraussetzungen für den poly-

valenten Masterstudiengang Berufsbildung Elektrotechnik, den die Hochschule gleichfalls 

anbietet zu erwerben. Bisher war zu diesem Zweck vorgesehen, die erforderlichen erzie-

hungswissenschaftlichen und berufspädagogischen Voraussetzungen im Umfang von 20 

Kreditpunkten im vorliegenden Bachelorstudiengang zu vermitteln, indem die Module Lehren 

und Lernen bzw. Berufs- und Betriebspädagogik im Umfang von jeweils 10 Kreditpunkten 

das Studium Generale (8 Kreditpunkte) und zwei Teilmodule im Rahmen der drei Vertie-

fungsmodule substituierten.  

Aufgrund von Änderungen der Gesetzes- und Verordnungslage gem. Lehrausbildungsgesetz 

und Lehramtszugangsverordnung wurde nach Darstellung der Hochschule eine Neu-

konzeption des Masterstudiengangs erforderlich, die auch Anpassungen der bildungs-

wissenschaftlichen / berufspädagogischen und fachdidaktischen Anteile notwendig gemacht 

hat. Im Ergebnis führt dies zu einer Ausweitung dieser Anteile auf einen Umfang von insge-

samt 24 Kreditpunkten (gegenüber 20 Kreditpunkten in der bisherigen Form). 

H-2 Bewertung der Gutachter (07.06.2012) 

Die Gutachter hatten in ihrer Bewertung des ursprünglichen Konzeptes festgehalten, dass 

ihnen die Vergabe des Abschlusses ‚Bachelor of Science‘ der Elektrotechnik für den Bache-

lorstudiengang Elektrotechnik mit berufsbildenden Anteilen unter Gesamtwürdigung des Cur-

riculums gerechtfertigt erscheint. Die Mehrheit der Gutachter sieht die Akkreditierung des 

Bachelorstudiengangs Elektrotechnik in der Variante mit berufsbildenden Anteilen durch die 

Neukonzeption und den geringfügig erweiterten Umfang der bildungswissenschaftlichen / 

berufspädagogischen und fachdidaktischen Anteile weiterhin nicht beeinträchtigt.  

Zwei Gutachter sind demgegenüber der Ansicht, das sich durch die Erweiterung der bil-

dungswissenschaftlichen / berufspädagogischen und fachdidaktischen Anteils und die 

gleichzeitige Beschränkung des optionalen Vertiefungsbereichs auf ein Wahlpflichtmodul im 

Umfang von 6 CP und de facto die Vertiefungsrichtung Mikrosystemtechnik das Kompetenz-

profil der Absolventen so verändert, dass dies eine Veränderung der Lernergebnisse 

und/oder Studiengangsbezeichnung nach sich ziehen müsste.  

Die nachfolgenden Gremien sind gebeten festzustellen, ob die bestehende Akkreditierung 

des Bachelorstudiengangs Elektrotechnik in der Variante mit berufsbildenden Anteilen auf 

die beschriebenen Veränderungen ausgedehnt werden kann. 

H-3 Bewertung des Fachausschusses (15.06.2012) 

Der Fachausschuss bewertet die geplante Änderung zwar als wesentliche, ist aber der An-

sicht, dass die im Bachelorstudiengang Elektrotechnik (Normalvariante) angestrebten Stu-
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dienziele trotz der geringfügigen Erhöhung der berufsbildenden Anteile erreicht werden. In 

diesem Zusammenhang kann die (begrenzte) Umfangserweiterung der bildungswissen-

chaftlichen /berufspädagogischen und fachdidaktischen Anteile seiner Auffassung nach ge-

nerell zu einem besseren ingenieurwissenschaftliches Gesamtverständnis und damit einer 

nachhaltigeren Zielerreichung beitragen. 

Der Fachausschuss 02 – Elektro-/Informationstechnik stellt fest, dass es sich bei der vorge-

nommenen Änderung der Variante des Bachelorstudiengangs Elektrotechnik mit berufsbil-

denden Anteilen um eine wesentliche Änderung der Akkreditierungsgrundlagen handelt, auf 

die die bis zum 28.07.2012 ausgesprochene Akkreditierung mit dem Siegel des Akkreditie-

rungsrates für den Bachelorstudiengang Elektrotechnik der Universität Paderborn aber aus-

gedehnt werden kann.  

Der Fachausschuss stellt fest, dass es sich bei der vorgenommenen Änderung der Variante 

des Bachelorstudiengangs Elektrotechnik mit berufsbildenden Anteilen um eine wesentliche 

Änderung der Akkreditierungsgrundlagen handelt, auf die die bis zum 28.07.2012 ausge-

sprochene Verleihung des ASIIN-Siegels für den Bachelorstudiengang Elektrotechnik der 

Universität Paderborn aber ausgedehnt werden kann. 

H-4 Beschluss der Akkreditierungskommission (29.06.2012) 

Die Akkreditierungskommission für Studiengänge beschließt, dass es sich bei der vorge-

nommenen Änderung der Variante des Bachelorstudiengangs Elektrotechnik mit berufsbil-

denden Anteilen um eine wesentliche Änderung der Akkreditierungsgrundlagen handelt, auf 

die die bis zum 28.07.2012 ausgesprochene Akkreditierung mit dem Siegel des Akkreditie-

rungsrates und die Verleihung des ASIIN-Siegels für den Bachelorstudiengang Elektrotech-

nik der Universität Paderborn aber ausgedehnt werden kann. 

I Erfüllung der Auflagen (29.06.2012) 

I-1 Bewertung der Gutachter (07.06.2012) 

Die Gutachter bewerten alle Auflagen als erfüllt. Bezüglich der Auflage 2 stellen sie fest, 

dass für den Bachelorstudiengang Elektrotechnik der Teilaspekt „Integration des Auswahlka-

talogs im überfachlichen Bereich“ bisher noch nicht umgesetzt wurde. Sie sind dennoch der 

Ansicht, dass die Auflage ausreichend erfüllt wurde und empfehlen die einen ergänzenden 

Hinweis im Anschreiben an die Hochschule, in dem auf den genannten Aspekt hingewiesen 

wird. 

I-2 Bewertung des Fachausschusses (15.06.2012) 

Der Fachausschuss bewertet alle Auflagen als erfüllt. Bezüglich des Teilaspektes „Inte-

gration des Auswahlkatalogs im überfachlichen Bereich“ der Auflage 2 (Modulhandbuch) für 

den Bachelorstudiengang Elektrotechnik schließt sich der Fachausschuss der Bewertung der 
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Gutachter an und spricht sich dafür aus, einen Hinweis in das Anschreiben an die Hochschu-

le aufzunehmen. 

Der Fachausschuss 02 – Elektro-/Informationstechnik empfiehlt der Akkreditierungs-

kommission für Studiengänge, die Akkreditierung des Bachelor- und des Masterstudien-

gangs Elektrotechnik (Vollzeit und Teilzeit) der Universität Paderborn mit dem Siegel der 

ASIIN und dem Siegel des Akkreditierungsrates bis zum 30.09.2018 sowie des Masterstudi-

enstudiengangs Electrical Systems Engineering mit dem Siegel der ASIIN und dem Siegel 

des Akkreditierungsrates bis zum 30.09.2016 zu verlängern. 

Der Fachausschuss empfiehlt weiterhin, den folgenden Hinweis in das Anschreiben an die 

Hochschule aufzunehmen: 

„Die Hochschule wird darauf hingewiesen, dass im Zuge der Reakkreditierung des Bachelor- 

studiengangs Elektrotechnik überprüft werden wird, ob ein Auswahlkatalog für im Rahmen 

des Studium generale wählbare Module in das Modulhandbuch integriert wurde.“ 

I-3 Beschluss der Akkreditierungskommission (29.06.2012) 

Die Akkreditierungskommission für Studiengänge stellt fest, dass alle Auflagen erfüllt sind. 

Hinsichtlich des Teilaspektes „Integration des Auswahlkatalogs im überfachlichen Bereich“ 

der Auflage 2 (Modulhandbuch) für den Bachelorstudiengang Elektrotechnik folgt die Akkre-

ditierungskommission der Empfehlung von Gutachtern und Fachausschuss, einen Hinweis in 

das Anschreiben an die Hochschule aufzunehmen. 

Die Akkreditierungskommission für Studiengänge beschließt, die Akkreditierung des Bache-

lor- und des Masterstudiengangs Elektrotechnik (Vollzeit und Teilzeit) der Universität Pader-

born mit dem Siegel der ASIIN und dem Siegel des Akkreditierungsrates bis zum 30.09.2018 

sowie des Masterstudienstudiengangs Electrical Systems Engineering mit dem Siegel der 

ASIIN und dem Siegel des Akkreditierungsrates bis zum 30.09.2016 zu verlängern. 

Die Akkreditierungskommission für Studiengänge beschließt, folgenden Hinweis in das An-

schreiben an die Hochschule aufzunehmen: 

„Die Hochschule wird darauf aufmerksam gemacht, dass im Zuge der Reakkreditierung des 

Bachelorstudiengangs Elektrotechnik überprüft werden wird, ob ein Auswahlkatalog für im 

Rahmen des Studium generale wählbare Module in das Modulhandbuch integriert wurde.“ 
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